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Abstract 

Swiss National Forest Inventory. Manual to the Aerial photointerpretation 2003-
2007 
The Swiss National Forest Inventory is a sample survey every ten years since 1983. From 
2003 to 2007 aerial photointerpreters collect data for the third inventory. The manual 
describes in detail how to assess the relevant parameters of the features. 
 
Keywords: National forest inventory, successive inventory, aerial photointerpretation, 
remote sensing 
 
 
Schweizerisches Landesforstinventar. Anleitung für die Luftbildinterpretation der 
Erhebung 2003-2007 
Das Schweizerische Landesforstinventar (LFI) ist eine periodische Stichprobeninventur, 
die alle 10 Jahre erhoben wird. In den Jahren 2003-2007 finden die Erhebungen zum drit-
ten Mal (LFI3) statt. Die Anleitung beschreibt die Merkmale, die im Luftbild erhoben 
werden sowie das Aufnahmeverfahren. 
 
Keywords: Nationale Inventur, Waldinventur, Lufbildinterpretation, Fernerkundung, 
digitale Photogrammetrie, Waldbegrenzung, kombinierte Inventur, Landschaftsinventur, 
Bodenbedeckung 
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1 Einleitung 

Eine nachhaltige Raumplanung sowie der Schutz und die Nutzung des Waldes erfor-
dern objektive Informationen über den Zustand und die Veränderungen der Landschaft. 
Der Bundesrat beschloss deshalb 1981 die erstmalige Durchführung eines Landesforstin-
ventars (LFI). Das erste LFI wurde 1983-1985 und das zweite LFI 1993-1995 
durchgeführt. Heute besteht eine gesetzliche Grundlage für das LFI im Artikel 33 des 
Bundesgesetzes über den Wald von 1993. Mit dem Landesforstinventar werden Zustand 
und Veränderungen des Schweizer Waldes periodisch erfasst. Die Erhebungen zum lau-
fenden dritten Landesforstinventar erfolgen von 2003 bis 2007. 

Schon im ersten Landesforstinventar wurde das Luftbild als eine Datenquelle in das 
Inventurdesign miteinbezogen (Mahrer und Vollenweider 1983; Brassel 2001). Im LFI1 
diente es hauptsächlich der Waldflächen- und damit Waldprobenbestimmung, sowie der 
Messung von Fixpunktdaten für die anschliessende Einmessung der Proben im Feld. 

Im LFI2 wurde das Stichprobennetz für die Waldflächenbestimmung mit Hilfe von 
Luftbildern verdichtet und der Katalog der im Luftbild erhobenen Merkmale ergänzt um 
damit die Anzahl der kostenintensiveren Feldaufnahmen reduzieren zu können (Köhl 
1994). Dabei orientierten sich die erfassten Landschaftsmerkmale an einem Wald als 
diskretes Landschaftselement. Fiel im LFI1/2 eine Stichprobe auf eine gehölzfreie oder 
gehölzarme Fläche, so wurde diese als Nichtwald-Probe eingestuft und es wurden ihr 
keine Daten attributiert. Entwickelt sich eine solche Probefläche im Verlauf der Zeit zu 
Wald, so fehlen bei späteren LFI-Erhebungen Angaben dazu, welche Bodenbedeckung 
sich zuvor auf dieser Fläche befand.  

Das LFI3 berücksichtigt neu solche dynamische Landschaftsveränderungen in Raum 
und Zeit. Der Wald wird in einem gesamtlandschaftlichen Kontext erfasst (Wildi und 
Brassel 1999). Neben Waldflächendaten, Bestandesdaten und Baumdaten werden vor 
allem die bestimmenden Bodenbedeckungselemente innerhalb und ausserhalb des Waldes 
mit Hilfe eines erweiterten Merkmalskatalogs detailliert erhoben. Der Wald-/Nichtwald-
Entscheid ist dabei eines von vielen Produkten der Luftbildinterpretation (Mathys, Wildi 
und Brassel 2005). 

Methodisch und technologisch wird von der Luftbildinterpretation im LFI2 zur Luft-
bildinterpretation im LFI3 ein grosser Schritt gemacht. Alle Datengrundlagen, von den 
orientierten Luftbildern bis zu den Landeskarten, liegen digital vor. Die Interpretationser-
gebnisse und Entscheide der Luftbildinterpretinnen und -interpreten werden 
vollumfänglich in einer Geodatenbank erfasst und dokumentiert. 

Das vorliegende Dokument erklärt im Detail die Ziele der Luftbildinterpretation im 
LFI3 (Kap. 2) und schildert die Methoden (Kap. 3) und das Stichprobendesign (Kap. 4). 
Das 5. Kapitel definiert und erklärt die zu untersuchenden Merkmale während das 
6.Kapitel die eigentliche Interpretationsanleitung enthält.  
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2 Ziel der Luftbildinterpretation 

1. Bestimmung der Waldfläche: jede Luftbildprobe wird entweder als �Wald� 
oder als �Nichtwald� gemäss LFI-Kriterien klassifiziert (sog. �Wald-/Nichtwald-
Entscheid�).  

2. Erfassung der Bestockungen ausserhalb der Waldfläche nach LFI: unabhän-
gig vom �Wald-/Nichtwald-Entscheid� werden bei den Luftbildinterpretationen 
alle Bestockungen und Einzelbäume ausserhalb der Waldfläche erfasst.  

3. Erfassung der kleinräumigen Diversität der Bodenbedeckung unabhängig vom 
�Wald-/Nichtwald-Entscheid� 

4. Vorstratifizierung für den Einsatz der Feldequipen. 

5. Reduktion der Anzahl im Feld zu erhebenden Probeflächen bei gleichbleiben-
der Aussagegenauigkeit. 

6. Bestimmung von Fixpunkten: Für Probeflächen des terrestrischen Netzes wer-
den Fixpunkte aufgenommen (Koordinaten, Situation). Diese Fixpunkte helfen 
den Feldaufnahmegruppen bei der terrestrischen Einmessung des Probeflächen-
zentrums (PFZ) der jeweiligen Luftbildstichprobe. 

7. Erhebung stratifizierender Merkmale: im Luftbild werden Bestandesmerkmale 
erhoben (z.B. Schlussgrad, Entwicklungsstufe), die als stratifizierende Variablen 
bei der statistischen Auswertung der Felddaten verwendet werden. 

8. Die zeitliche Komponente des Waldes, respektive des Gehölzes, im Land-
schaftsgefüge. Hierzu werden Grundlagendaten erhoben, um zukünftig Fragen im 
Zusammenhang mit dem Waldentscheid zu beantworten.  

a. Wieso wurde ein Stichprobepunkt zu Wald, respektive Nichtwald er-
klärt? 

b. Auf welchen Landschaftstypen dehnt sich der Wald aus? 
c. Welche Elemente tragen zu einer �Waldwerdung� bei? 
d. Welche Gebiete weisen hohes Verwaldungspotential auf? 
e. Welche Landschaftstypen entstehen in Gebieten, wo der Wald ver-

schwindet? 
f. Wächst in Gebieten, in denen der Wald verschwindet, schliesslich wieder 

einmal Wald? Oder wird dies durch den neu entstandenen Landschaftstyp 
verunmöglicht? 

g. Wie sieht die Gehölzverteilung im Nichtwaldareal aus? 

9. Die räumliche Komponente des Waldes, respektive des Gehölzes, im Land-
schaftsgefüge. In diesem Cluster sollen Fragen zur räumlichen Einbettung des 
Waldes beantwortet werden. 

a. In welches landschaftliche Gefüge bettet sich ein Waldprobepunkt ein? 
b. Welche Landschaftstypen kommen zusätzlich zur Baumvegetation noch 

auf Waldstichproben vor? 
c. An welche Landschaftstypen grenzen die Waldbestände? 
d. Wie gross ist der Gehölzanteil im Nichtwaldareal? 
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3 Methoden 

Die Luftbildinterpretation im LFI3 wird mit digitalen Echtfarben-Luftbildern im mitt-
leren Massstab von 1:30'000 durchgeführt. Dies bedeutet einen entscheidenden 
operationellen aber auch inhaltlichen Unterschied zum LFI1 und LFI2. Zum einen wer-
den dadurch Synergien mit anderen Bundesstellen genutzt (z.B. Bundesamt für 
Landestopographie (swisstopo), Bundesamt für Statistik (BFS)), zum anderen können 
Arbeitsabläufe weitgehend automatisiert und dadurch abgekürzt werden. Der Schwer-
punkt kann vermehrt auf die eigentliche Interpretation gelegt werden, da wenig 
vorbereitende Arbeiten nötig sind. 

3.1 Bildmaterial 
Für Luftbildinterpretationen mit forstlichen und vegetationsökologischen Fragestel-

lungen wäre Falschfarbeninfrarot-Bilder das ideale Material. Vegetation hat das 
Absorptionsmaximum im Wellenbereich des blauen und roten Lichtes. Im nahen Infrarot 
werden ca. 80% der einfallenden Strahlung reflektiert. Dadurch kann Vegetation sehr 
differenziert interpretiert werden. Passende Infrarotluftbilder liegen aber nicht flächende-
ckend für die Schweiz vor. Eine eigene Befliegung mit anschliessender digitaler 
Aufbereitung der Bilder würde den Kostenrahmen des LFI3 bei geschätzten Zusatzkosten 
von ca. 5 Mio. SFr. stark übersteigen. Daher muss ein Kompromiss zwischen Fragestel-
lung, Verpflichtungen und Machbarem gefunden werden. 

Das Bundesamt für Landestopographie swisstopo befliegt für die Projekte swissimage 
und Landwirtschaftliche Nutzflächen (LWN) seit 1998 die Schweiz mit Echtfarbenluft-
bildern. 
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Abbildung 1: Befliegungsjahr der verwendeten Luftbilder im LFI3 
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Das Ziel des Projektes swissimage ist die Erstellung von Echtfarbenorthofotos mit ei-
ner Grundauflösung von 50cm x 50cm. Der mittlere Bildmassstab beträgt 1:30'000. Die 
Luftbilder werden mit 14 μm gescannt und blockweise orientiert. Die garantierte Lagege-
nauigkeit beträgt gemäss swisstopo ± 1m in Lage und Höhe. Diese gescannten Luftbilder 
werden der WSL zur Verfügung gestellt, gemeinsam mit den dazugehörigen photogram-
metrischen Orientierungsparametern und Metadaten. 

3.2 Infrastruktur 

3.2.1 Datentransfer 

Das digitale Bildmaterial ist am Bundesamt für Landestopographie swisstopo archi-
viert. Der Datentransfer an die WSL erfolgt über externe Harddisks1 im Postversand. Die 
Kapazität pro externe Harddisk beträgt 250GB. Circa alle zehn Tage erfolgt eine Liefe-
rung. Es stehen zwei externe Harddisks im Einsatz. Die Orientierungsdaten werden von 
der swisstopo per E-Mail an die WSL gesendet. Metadaten zu den Luftbildern werden 
tabellarisch übermittelt. An der WSL werden die Bilddaten auf den Bildserver und die 
Metadaten in die Luftbilddatenbank überspielt. 

3.2.2 Bildserver 

Die digitalen Luftbilder stehen auf Disk online zur Verfügung2. Die Verwaltung er-
folgt mit Oracle. Im operationellen Betrieb stehen zwei Bildserver im Einsatz. Die 
jeweilige Jahrestranche wird doppelt geführt, um Ausfallszeiten zu minimieren.  
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! Disk u11

! Disk u12

 
Abbildung 2: Verteilung der Luftbilder auf dem Bildserver �IKARUS� (Stand 10/2005). 

 

                                                      
1 Maxtor, 250GB, USB2 und Firewire 
2 Compaq Proliant DL380, Linux SuSe 8.1, 3 Reiser Filesystem mit 17 TB Disk 
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3.2.3 Datenbanken (Sachdaten, Geometrien) 

Die Daten der Luftbildinterpretation vom LFI3 werden in einer Oracle Datenbank ab-
gelegt und verwaltet. Die Datenbankstruktur orientiert sich am Dantenbankschema des 
LFI2, es wird entsprechend den Anforderungen für das LFI3 adaptiert. Tabellen mit 
Raumbezug (Rasterdaten, Stichprobezentren, Fixpunkte, Luftbildmodelle) werden �spati-
ally enabled�. Geometrische Daten (Waldbegrenzungslinie, Waldbreite, Waldabstand, 
Rasterinterpretationen, punkt- und linienförmige Elemente ausserhalb des Waldareals, 
Fixpunkte) werden mit Hilfe der Spatial Database Engine (SDE 8.3) von ESRI direkt in 
Oracle 9.2 in die Datenbank abgelegt. 

 

 
Abbildung 3: Datenflüsse Luftbild LFI3 

Bildserver 2 
DOPAMIN 

Compaq Proliant 
DL380, Linux SuSe 8.1 

 

Raid 
Ext3 

/u00/pic00 (r:\) 
/u01/pic01 (q:\) 
/u02/pic02 (n:\) 

 

Externe Harddisk 
für Datentransport 
Maxtor 250 GB 

Bildserver 1 
IKARUS 

Compaq Proliant 
DL380, Linux SuSe 8.1  

Datenbank 
 

KNOSSOS 
 

Oracle 9.2.0.4 
SDE 8.3 

Sunfire 280R 
Solaris 9 

 

Raid 
Reiser Filesystem 

/u00/pic00 (r:\) 
/u01/pic01 (q:\) 
/u02/pic02 (n:\) 
/u03/pic03 (v:\) 
/u04/pic04 (x:\) 
/u05/pic05 (w:\) 
/u06/pic06 (g:\) 
/u07/pic07 (i:\) 
/u08/pic08 (k:\) 
/u09/pic09 (j:\) 
/u10/pic10 (l:\) 
/u11/pic11 (p:\) 
/u12/pic12 (t:\) 

 
Datenbank  

MINOS 
 

Oracle 9.2.0.4 
SDE 8.3 

Sunblade 150 
Solaris 9 

Räumliche Trennung 

mountscript auf 
O:\LI\MA\ 
Photogramme-
trie\Config_Luftbild 
und R:\config 

IKARUS 
17 TB 

Transtec 5000 

Auswertestation LUBI 1

Auswertestation LUBI 2
 

Auswertestation LUBI 3

Auswertestation LUBI 4
 

KNOSSOS 
120 GB 
intern 

DOPAMIN 
4.8 TB 

Transtec 5000 

MINOS 
120 GB 
intern 

Räumliche Trennung 

Backup
 

Externe HD für DB 
� Archiv 
Maxtor 200 GB 
USB2/Firewire 
 
 

Gigabit Gigabit 

10
0 

M
B

it 

10
0 

M
B

it 

Cisco Catalyst 400G 
Layer 3 Switch 

Siemens Celsius420, 1GB RAM, 
1 x 80GB Disk + 2 x 200GB 
Disk, NVIDIA Quadro 750, 1 
Sony Bildschirm F520, 1 Phillips 
TFT 18��, Topomaus Leica 
Geosystems, ZScreen Leica 
Geosystems, Windows 2000 
SP3, SocetSet 5.0 Critical 
Update 2, Lizensierung über 
Server Woodstock 
 

Lizensierung : 
Woodstock 
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3.2.4 Interpretationsstationen 

Die Luftbildinterpretation erfolgt auf digitalen 3D Softcopy Arbeitsstationen3. Als In-
terpretationssoftware kommt SocetSet 5.0 (BAE) zum Einsatz. Die Erfassungssoftware 
wurde an der WSL entwickelt. Die Datenerfassung (Sachdaten sowie Geodaten) erfolgt 
direkt über SDE 8.3 nach Oracle 9.2.  
 

 
Abbildung 4: Einrichtung des Luftbildinterpretationsraumes 

                                                      
3 Siemens Celsius420, 1GB RAM, 1 x 80GB Disk + 2 x 200GB Disk, Wildcat II 5110 Grafikkarte; 

ab 06/2004 NVIDIA Quadro 750, 2 Sony Bildschirme F520; ab 06/2004 1 Sony F520 und 1 
TFT Phillips 18��, Topomaus Leica Geosystems, ZScreen Leica Geosystems, Windows 2000 
SP3, SocetSet 5.0 Critical Update 2 

LUBI1/5 

LUBI4

LUBI2 LUBI3

HVE.016 

HVE.012 HVE.010

HVE.071 
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3.3 Controlling 

3.3.1 Zeiterfassung und Qualitätskontrolle 

Der zeitliche Aufwand für die Interpretation von Luftbildern bei Inventuren ist in der 
Regel nur unzulänglich bekannt. Für die Planung und Durchführung ist die Kenntnis des 
Zeitbedarfs allerdings unentbehrlich. Die digitale Erfassung aller Interpretationsdaten und 
der zugehörigen Metadaten in der Datenbank erlaubt ein effizientes Controlling. Merkma-
le werden mit Zeitangaben gespeichert. Gemeinsam mit den Kontrollauswertungen (siehe 
Kap. 4.1.3) können die Reproduzierbarkeit, die Genauigkeitsmasse und die Kosten für 
einzelne Merkmale quantifiziert werden. Für zukünftige Erhebungen stehen somit hoch-
wertige Planungsgrundlagen zur Verfügung. 

3.3.2 Checkliste für Ausfälle 

Um systembedingte Ausfälle möglicht zu reduzieren ist eine Checkliste für Ausfälle er-
stellt. Für Fehlermeldungen der Erfassungssoftware sind Ursachen, Verantwortliche und 
Lösungen protokolliert. Als Beispiel ist die Checkliste für den Ausfall des Bildservers 
dargestellt: 
 

 
Abbildung 5: Checkliste bei Ausfall des Bildservers 

 

Fehlermeldung: Probefläche abbrechen! Höhenmodell nicht vorhanden oder nicht gefunden 
 
Ursache: Netzwerk läuft nicht 
Informieren: ! Kontaktperson, Telefonnummer 
 
Problem behoben? Wenn �nein�, dann weiter: 
 
Ursache: Bildserver IKARUS ist ausgefallen. 
Informieren: ! Kontaktperson, Telefonnummer 
Behebung: -Im Verzeichnis O:\LI\MA\Photogrammetrie\Config_Luftbild\ 

login.bat löschen und login_dopamin.bat nach login.bat kopieren  
  -Ausloggen aller Luftbildinterpreten 
  -Einloggen aller Luftbildinterpreten 

-Abteilung Informatik überprüft IKARUS und behebt Fehlfunktion 
-Rückmeldung geht an  

  ! Kontaktperson, Telefonnummer 
 -Im Verzeichnis O:\LI\MA\Photogrammetrie\Config_Luftbild\ 

login.bat löschen und login_ikarus.bat nach login.bat kopieren  
-Ausloggen aller Luftbildinterpreten 

  -Einloggen aller Luftbildinterpreten 
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4 Stichprobendesign 

4.1.1 Stichprobe 

Die Luftbildinterpretation wird in einer Stichprobe im quadratischen Gitternetz mit 
0.5km Maschenweite (0.5km-Netz) durchgeführt. Dies entspricht der Stichprobe im LFI2. 
Es werden alle Probeflächen gleich interpretiert, unabhängig von anderen Netzen (z.B. 
terrestrisches 1.4km-Netz) und Wald-/Nichtwald-Entscheiden. 

Tabelle 1 zeigt auf, wieviele Probeflächen beim LFI2 im Wald und im Nichtwald 
beim 1.4km-Netz und beim 0.5km-Netz untersucht wurden. Für das LFI3 werden Probe-
flächen aus der gleichen Grundgesamtheit gewählt wie beim LFI2.  
 
Tabelle 1: Anzahl Probeflächen im LFI2 

Stichprobennetz Anzahl 
Probeflächen 1.4km-Netz Nichtwald im LFI2 14�722 
Probeflächen 1.4km-Netz Wald im LFI2 5�923 
Probeflächen 0.5km-Netz Nichtwald im LFI2 103�442 
Probeflächen 0.5km-Netz Wald im LFI2 41�109 
   

Entsprechend der Einteilung in drei Jahrestranchen der terrestrischen Erhebung (2004-
2006) ist auch die Stichprobe im Luftbild in drei Tranchen eingeteilt (Abbildung 6). 

 
 

 

!
20 0 2010

Kilometer

Jahrestranchen
2004

2005

2006

 
Abbildung 6: Jahrestranchen der Feldaufnahmen 
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4.1.2 Auswahl der Probeflächen 

Durch die online-Verfügbarkeit von digitalisierten und orientieren Luftbildern entfällt 
der Vorbereitungsaufwand vor der Interpretation, wie er noch im LFI2 nötig war (Aus-
wahl des Stereomodells, Einlegen der Bilder, innere Orientierung, relative Orientierung, 
äussere Orientierung).  

Die Interpretin oder der Interpret zieht aus dem gemeinsamen Probeflächen-Pool eine 
Fläche. Anhand der X/Y-Koordinaten dieser Probefläche ermittelt die Erfassungssoftware 
das optimale Bildpaar (�most nadir�) und lädt es in die Interpretationsstation. Das Bild-
paar muss aus einer Fluglinie des aktuellsten Flugjahres stammen. Der Stichprobenpool 
wird über eine Administratorentabelle der Datenbank (LBADTASK) verwaltet. Um die 
terrestrischen Erhebungen optimal organisieren zu können, besitzt jede Probefläche Prio-
ritäten (PRIOA): 
 
A 1:  Nichtwald- und Gebüschproben aus dem LFI2 auf dem terrestrischen Netz im 

LFI3 
A 2:  Waldproben aus dem LFI2 auf dem terrestrischen Netz im LFI3 
A 3:  Nichtwald- und Gebüschproben aus dem LFI2 im 0.5km-Netz (exkl. terr. Netz) 
A 4:   Waldproben aus dem LFI2 im 0.5km-Netz (exkl. terr. Netz) 
 

Bevor nicht alle Probeflächen der Priorität 1 interpretiert sind, kann keine Probefläche 
tieferer Priorität gezogen werden. Ebenso bei Priorität 2 usw. Dadurch werden hochprio-
ritäre Proben auf dem terrestrischen Netz zuerst interpretiert, damit die Feldsaison geplant 
werden kann. 
 

Für die Berechnung von Objekthöhen bei der Interpretation der Probeflächen werden 
das digitale Geländemodell (DHM25) und eine gemessene absolute Höhe im Stereomo-
dell benötigt. Zur Zeit erstellt die swisstopo im Rahmen des Projektes 
�Landwirtschaftliche Nutzflächen� LWN ein neues digitales Geländemodell DTM-AV, 
welches über eine wesentlich grössere Genauigkeit verfügt als das ältere Geländemodell 
DHM25 (vgl. Kap. 7.3). Nähere Informationen sind unter dem folgenden Link zu finden: 
http://www.swisstopo.ch/de/vd/lwn.htm. Laserbefliegungen bilden die Datengrundlagen 
für das neue Terrainmodell. Die Genauigkeit wird mit ±0.5 Meter für Gebiete unter 2000 
m.ü.M. angegeben. Beide Geländemodelle bilden die Topografie der Erdoberfläche ohne 
Bewuchs und Bebauung ab. Es wird versucht, Probeflächen erst dann zu interpretieren, 
wenn dazu das Geländemodell DTM-AV vorhanden ist. Deshalb wird eine zweite Priori-
tät nach der Verfügbarkeit des Geländemodells DTM-AV gesetzt (PRIOB): 
 
B 1: DTM-AV für Probefläche bereits an der WSL  vorhanden 

Probefläche liegt ausserhalb des DTM-AV Perimeters (d.h. es wird in absehbarer 
Zeit kein Laser-Bodenmodell verfügbar sein. Dies gilt für die Kantonsgebiete JU, 
OW, NW, BL, BS und die Gebiete über 2000 m.ü.M) 

B 5:   Noch keine Liefertermine der swisstopo bekannt 
 

Zu Beginn der Interpretation stellte sich heraus, dass es für die Interpretinnen und In-
terpreten sehr anstrengend ist, lange Zeit nur Nichtwald- und Gebüschproben 
auszuwerten und danach wochenlang ausschliesslich Waldproben. Daher wurde Anfang 
November 2003 eine neue Reihenfolge festgelegt (PRIOX). Wald- und Nichtwaldproben 
im terrestrischen Netz bzw. Wald- und Nichtwaldproben im 500m-Luftbildnetz besitzen 
nun gleiche Priorität. Zudem wurden im 500m-Raster die Kilometerpunkte höher priori-
siert, um eine flächige Verdichtung vom 1.4km-Netz über das 1km-Netz bis zum 500m 
Netz zu erhalten. 
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X 1: PRIOA 1+2 
X 2: PRIOA 3+4 im 1km-Netz 
X 3: PRIOA 3+4 im 0.5km Netz 
 

Für die Zuteilung der Probefläche werden die noch nicht interpretierten Proben nach 
der Reihenfolge �Jahrestranche � PRIOX � PRIOB � vergebener Zufallszahl� sortiert. 
Die erste Probefläche wird zugeteilt. 

4.1.3 Kontrollprobeflächen 

Im Gegensatz zum LFI2 werden Kontrollflächen kontinuierlich interpretiert 
(Paschedag und Keller 2001). Um einerseits den Bearbeitereinfluss auf die Interpretation 
abschätzen zu können und andererseits die Interpretation zwischen den Interpretinnen und 
Interpreten homogen zu halten, werden 4'500 Stichproben (ca. 3%) der Probeflächen von 
drei Interpreten/Interpretinnen und 1000 davon von allen acht Interpreten/Interpretinnen 
ausgewertet. Diese Kontrollinterpretationen laufen im normalen Arbeitsprogramm mit, 
d.h. während der Interpretation weiss die interpretierende Person nicht, ob es sich um eine 
�Erstauswertung� oder um eine �Wiederholungsauswertung� handelt. Die Verwaltung 
erfolgt, wie die Auswahl der Probeflächen, über die Administratorentabelle (LBAD-
TASK) der Datenbank.  

Die Auswahl der Kontrollproben erfolgt stratifiziert. Es werden all jene Stichproben-
punkte der Inventuren 1 (LFI1) und 2 (LFI2) gewählt, bei denen im Luftbild und im Feld 
ein unterschiedlicher Wald-/Nichtwald-Entscheid getroffen wurde (n=377). Damit sind 
alle kritischen Proben abgedeckt. Zusätzlich werden 4123 zufällige Stichprobenpunkte 
gezogen, damit die Kontrollprobenzahl von n=4500 erreicht ist (Abbildung 7). 
 

!
20 0 2010

Kilometer

3x Interpretation
8x Interpretation

 
Abbildung 7: Kontrollprobeflächen im Luftbild LFI3 
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4.1.4 Referenznetz 

Zur Kontrolle der Repräsentativität der terrestrischen Stichprobe (Kaufmann und 
Schwyzer 2001) wird ein Referenznetz mit einer unregelmässigen Maschenweite von 
3.4km � 4.6km interpretiert.  
 

 
Abbildung 8: Design der Referenzstichprobe 

Aus den 16 möglichen Probeflächen im Abstand von 200m und 300m im 4km Raster 
wird eine Probefläche zufällig ausgewählt (rote Probefläche in Abbildung 9). Dadurch 
entsteht ein Referenznetz mit einer unregelmässigen Maschenweite von 3.4km � 4.6km. 
 

!
20 0 2010

Kilometer

Referenznetz

 
Abbildung 9: Verdecktes Referenznetz 

 
 

4 km 

300m 

200m 

4 km

200m 300m
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5 Merkmalskatalog 

Der Merkmalskatalog ist mit jenem der terrestrischen Erhebung abgestimmt (Keller 
2005). 

5.1 Symbole 
Die Symbole am äusseren Rand haben die folgende Bedeutung: 
 

Beurteilung des Merkmals in Bezug auf die Lage des Probeflächenzentrums bzw. 
des Rasterpunktes (Punkteentscheid). 

 
Beurteilung des Merkmals in Bezug auf den massgebenden Bestand  
 
 
Beurteilung des Merkmals in Bezug auf die ganze Probefläche.  

 
 
Achtung Spezialfälle. 
 
 
Lagegenaue Kartierung und Interpretation von Einzelfeatures. 

 
 

Abgeleitete Merkmale werden nicht von der interpretierenden Person erfasst, 
sondern von der Erfassungssoftware berechnet. 

5.2 Codebezeichnung 
Die Codebezeichnung der Merkmale ist die Codierung in der Datenbank für die jeweilige 
Merkmalsausprägung. 
 
 
 
 

! 

" 
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5.3 Waldbegrenzungslinie 

5.3.1 Ziel und Definition 

Ziel 
Mit der Waldbegrenzungslinie (WBL) wird die Grenzlinie zwischen Normalwald bzw. 

Gebüschwald und Nichtwald bestimmt. Sie ermöglicht die Berechnung der Waldbreite 
oder des Waldabstandes (vgl. Kap. 5.3.7). Diese Werte werden benötigt, um einen Wald-
/Nichtwald-Entscheid zu treffen (vgl. Kap. 5.9). 
  
Definitionen  

Die WBL ist die längste mögliche Verbindungslinie aller Waldrand bildenden und 
dem Wald vorgelagerten, jedoch dem Wald zugehörenden Bestockungsglieder (d.h. forst-
lich genutzte Bäume und Sträucher, nicht jedoch z.B. Obstbäume). Die WBL ist ein 
Polygonzug, welcher diejenigen Bestockungsglieder verbindet, die am weitesten, aber 
höchstens 25m (Horizontaldistanz) voneinander entfernt sind. Im Luftbild wird von Kro-
nenmittelpunkt zu Kronenmittelpunkt gemessen. 
 

Bestockungsglieder, die dem Wald zugehören sind gemäss Landesforstinventar Ge-
hölze nach LFI-Baum- und Strauchartenliste, welche mindestens 3m hoch sind. Im 
Luftbild wird anhand der Umgebung interpretiert, ob ein Gehölz der forstlichen Nutzung 
dient (siehe auch Abbildung 13). Eine Ausnahme stellt die WBL beim Gebüschwald dar, 
welche in Kap.5.3.6, S.25  erklärt wird.  
 

Gemäss Definition LFI wird der Begriff �Wald� als Sammelbegriff für die Waldkate-
gorien �Normalwald� und �Gebüschwald� verwendet. 
 

Landschaftselemente dürfen überquert werden, sofern der nächste Kronenmittelpunkt 
innerhalb von 25m erreicht werden kann. Im Besonderen darf die Waldbegrenzungslinie 
folgende Landschaftselemente schneiden: 
 

+ Brücken, wenn sich darunter Wald befindet 
+ unterirdische und ebenerdige Bauten und Anlagen (z.B. Gebäude, Stützmauern, 

Verbauungen, Bunker) 
+ Strassen und Wege •6 m befestigte Fahrbahnbreite 
+ Bachbette •6 m 
+ Bankette (unfester Randstreifen neben einer Strasse) 
+ Strassengräben 
+ Ausweich- und Kehrplätze, Kurvenverbreiterungen von Waldstrassen 
+ Holzlagerplätze 
+ Erholungsanlagen (Waldhütten, Rastplätze, Parkplätze, Campingplatz usw.) 
+ Pflanzgärten (Forstpflanzungen) 
+ Erosions-, Lawinen- und Reistzüge (Reistzüge entstehen beim Rutschen lassen 

von Holz im Gebirge)  
+ Wiesen, Weiden, Äcker 
+ andere Blössen (vernässte Stellen, Blockschuttflächen, Felsen usw.) 
+ Schlag-, Brand- und Sturmflächen, Aufforstungen, Verjüngungen 
+ Parkwälder (forstliche Nutzung) 
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Die Waldbegrenzungslinie darf folgende Landschaftselemente, Anlagen und Bauten 
nicht schneiden: 
 
- Strassen und Wege, deren befestigte Fahrbahn >6 m ist. Bei Wegverbreiterungen 

(Ausweichstellen, Kehrplätze, Kurvenverbreiterungen) gilt als massgebende 
Breite diejenige  des Normalprofils (Abbildung 10) 

- Bachbette >6 m und Wasserflächen von Teichen, Tümpeln, Seen >6 m 
- Trassen (auch überschirmte) von Eisenbahnen, Standseilbahnen, Werkbahnen 

und dergleichen, Skilifttrassen. 
- oberirdische Bauten und Anlagen, wenn diese nicht der Waldnutzung dienen 
- Kombination aus Bach und Strasse, wenn die Gerinnebreite (= Erosionsbereich) 

des Baches an die Strasse angrenzt und beides zusammen >6m ist  
 

mass-�
gebende Breite�

= 3 m (Normalprofil)

massgebende Fahrbreite�
≥3 m  ≤6 m

PFZ in Strassengraben,�
Fahrbahn 5,5 m

Bereich Nutzungs-�
kategorie A

Nutzungskategorie A�
Strasse

PFZ

kleinste Breite durch�
PFZ = 12 m

 
Abbildung 10: Massgebende Breite von Strassen und Wegen 

 
Die detailierte Interpretationsanleitung zur Bestimmung der WBL mittels der Erfas-

sungssoftware findet sich in Kap. 6.3 (Schritt 3: Waldbegrenzungslinie bestimmen, S. 
68). 
 

5.3.2 Konvexe Waldbegrenzungslinien  

Im Luftbild wird die WBL als Polygonzug digitalisiert. Konvexe Waldränder werden 
exakt von Bestockungsglied zu Bestockungsglied digitalisiert (Abbildung 11). Es dürfen 
keine Segmente abgeschnitten werden.  
 

 
Abbildung 11: Waldbegrenzungslinie am konvexen Waldrand 

 
 

Interpretationsfläche 
Probeflächenzentrum 
Waldbegrenzungslinie 
Bestockungsglied 
 
 

! 
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5.3.3 Konkave Waldbegrenzungslinien 

Bei konkaven Waldrändern wird von einem Bestockungsglied zum weitest entfernten 
nächsten Bestockungsglied digitalisiert, wobei die längste Distanz horizontal maximal 
25m betragen darf. Die Nichtwaldfläche darf, im Gegensatz zur Waldfläche bei konkaven 
Waldrändern, beschnitten werden (Abbildung 12). 
 

Abbildung 12: Waldbegrenzungslinie am konkaven Waldrand 

5.3.4 Vorgelagerte Bestockungsglieder 

Vorgelagerte Bestockungsglieder werden in eine WBL mit einbezogen, wenn sie 
forstlich genutzt werden und innerhalb eines Radius von 25m liegen. Hingegen dürfen  
Bestockungen anderer Art (z.B. Obstbäume) nicht zur Waldfläche gezählt werden 
(Abbildung 13). 
 

         
Abbildung 13: Beispiele einer falschen und richtigen WBL bei vorgelagerten Bestockungsglie-
dern: Bei den vorgelagerten Bestockungen handelt es sich um Hochstamm-Obstbäume, welche in 
linken Bild fälschlicherweise innerhalb der WBL liegen. Die Lichtung, welche sich südlich vom 
PFZ befindet wird hingegen der Waldfläche zugeschlagen, dies gemäss der Regelung zum Ziehen 
der WBL bei konkaven Waldrändern. 

 
Vorgelagerte Bestockungsglieder werden auch dann mit einer WBL erfasst, wenn der 

restliche Waldrand ausserhalb der Probefläche liegt, solange sich diese vorgelagerten 
Bestockungsglieder innerhalb des 25m-Radius befinden. 
 

Interpretationsfläche 
Probeflächenzentrum 
Waldbegrenzungslinie 
Bestockungsglied 
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5.3.5 Spezialfälle 

Folgende Flächen werden speziell behandelt (siehe auch Abbildung 14): 
 
Codebedeutung: 
1 = Schlagflächen 
2 = Aufforstungsflächen 
3 = Verjüngung 
4 = Brandflächen auch für allgemeine Schadensfläche (z.B. Steinlawinen, 

Schneelawinen, Murgängen, Wildwasser, Rutschungen)  
5 = Sturmflächen  
 

    
 

  
Abbildung 14: Spezialfälle für die Festlegung der Waldbegrenzungslinie 

 
Diese Flächen werden als temporär nicht bestockt betrachtet, d.h. sie werden auch oh-

ne Bestockungsglieder zum Wald gezählt (Abbildung 15). Wird eine WBL gezogen, 
liegen solche Flächen innerhalb der WBL. Beim Ziehen der WBL wird der Baumstock an 
Stelle des Kronenmittelpunktes zur Digitalisierung der WBL benutzt. Dürrständer sind 
ebenfalls Bestockungsglieder, auch wenn die Baumart nicht mehr erkennbar ist. Keine 
Bestockungsglieder sind liegende und nichtforstlich genutzte Bäume sowie Obstbäume, 
Parkbäume und Christbäume auf Landwirtschaftsareal. 

Fehlen Baumstöcke oder Dürrständer, z.B. bei Brand-, Aufforstungs- und Verjün-
gungs-flächen, wird die WBL gutachterlich erstellt. 

 

1 2 3

5 

4
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Abbildung 15: Spezialfall Schlag-, Aufforstungs-, Verjünguns-, Brand- und Sturmflächen beim-
Ziehen der WBL mit anschliessendem Nichtwald. 

Auch bei diesen Spezialfällen gilt die Vorschrift für das Ziehen der WBL bei konka-
ven bzw. konvexen Formen. 
 
 

5.3.6 WBL bei Gebüschwäldern 

Definitionen 
Beim Gebüschwald handelt es sich um eine Waldfläche, die zu mehr als zwei Dritteln 

mit Gebüschen (Gebüschanteil an Waldfläche>2/3) bedeckt ist (siehe auch Kap. 5.9.3, 
S.61). Als Gebüschwald gelten insbesondere die Grün- oder Alpenerlen und die Legföh-
renwälder der Alpen, aber auch Haselniederwälder und ähnliche Bestockungen. 
  

Gebüsche (Sträucher) sind ausdauernde, in erwachsenem Zustand etwas 0.5m bis 5m 
hohe Holzgewächse, die von Grund auf verzweigt sind und gebüschartigen Charakter 
haben. Im Schrägbild oder im Schattenwurf fehlen Stammansätze. 
  

Bei Probeflächen mit Gebüschcharakter (Abbildung 16- Abbildung 18) darf die WBL 
auch mittels Bestockungsglieder mit Oberhöhen <3m gezogen werden (siehe Abbildung 
16 B). 
 

Interpretationsfläche 
Probeflächenzentrum 
Waldbegrenzungslinie 
Bestockungsglied 
Baumstock 
 

Wald 

Schlagfläche, 
Aufforstung, � 

Nichtwald  
(z.B. Weide) 
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Abbildung 16: Probefläche mit Gebüschwaldcharakter - Legföhre 

 
 

Legföhre mit  
Vogelbeere 

Wachholder  

Legföhre 

Alpenerle  

Legföhre  

Wachholder 
mit Alpenrose 

A 

A 

B 
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Abbildung 17: Probefläche mit Gebüschwaldcharakter - Legföhre 

 

A

A
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Abbildung 18: Probefläche mit Gebüschwaldcharakter � Legföhre 

 
 
 

Legföhre 
(Pinus mugo ssp. mugo) 

Bergföhre mit apikalem Wachstum  
(Pinus mugo ssp. uncinata) 

A 

A 
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5.3.7 Lage des Probeflächenzentrums zur Bestimmung von  
Waldbreite und Waldabstand  

Anschliessend an das Ziehen der WBL wird beurteilt, ob sich das Probeflächenzent-
rum (welches exakt im Mittelpunkt der Probefläche liegt) innerhalb oder ausserhalb der 
WBL befindet.  
 
Codebedeutung: 
1 = PFZ innerhalb der Waldbegrenzungslinie 
2 = PFZ ausserhalb der Waldbegrenzungslinie 
 

Befindet sich das PFZ innerhalb der WBL, so berechnet die Erfassungssoftware die 
sogenannte Waldbreite (Breite). Als Breite wird die kürzeste Distanz bezeichnet, welche 
von WBL zu WBL durch das PFZ führt (Abbildung 19).  
 

Befindet sich das PFZ ausserhalb der WBL, so berechnet die Erfassungssoftware den 
sogenannten Waldabstand (Abstand). Als Abstand wird die kürzeste Distanz bezeich-
net, welche von WBL zu WBL durch das PFZ führt (Abbildung 19).  
 

Abbildung 19: Beispiel von Waldbreite und Waldabstand 

 
Befindet sich das PFZ ausserhalb der WBL und ist der Abstand ≤25m, so muss zusätz-

lich die Waldbreite bestimmt werden. Auch in diesem Fall ist die Breite die kürzeste 
Distanz, welche von WBL zu WBL verläuft und deren Verlängerung durch das PFZ 
verläuft (Abbildung 20). 
 

Breite beziehungsweise Abstand wird für den Wald-/Nichtwald-Entscheid benötigt 
(Kap.5.9 Wald-/Nichtwald-Entscheid, S. 57). 
 

Interpretationsfläche 
Probeflächenzentrum 
Waldbegrenzungslinie 
Bestockungsglied 
Breite 

Waldbreite Waldabstand 
Interpretationsfläche 
Probeflächenzentrum 
Waldbegrenzungslinie 
Bestockungsglied 
Abstand 

" 

" 
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Abbildung 20: Beispiel zu Waldabstand ≤ 25m und zusätzlicher Breitebestimmung: Das PFZ be-
findet sich ausserhalb der WBL, deshalb berechnet die Erfassungssoftware den Waldabstand. Da 
der Waldabstand kleiner ist als ≤ 25m, misst die interpretierende Person die kürzeste Waldbreite 
von WBL zu WBL deren Verlängerung durch das PFZ hindurchläuft. 

 
 

Interpretationsfläche 
Probeflächenzentrum 
Waldbegrenzungslinie 
Bestockungsglied 
Waldabstand ≤ 25m 
Waldbreite (Breite) 
Schnittpunkt WBL und Breite 
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5.4 Rasterpunkte 

5.4.1 Ziel und Definition 

 
Ziel 

Bestimmung der Bodenbedeckung und Rasterpunkthöhe an 5 x 5 Punkten im 10m Git-
ter (25 Punkte) auf der Interpretationsfläche (50m x 50m). 
 
 

 
 
Abbildung 21: Rasterpunkte auf der Interpretationsfläche 

 
Definition 

Die Interpretation erfolgt auf einem orthogonalen, nordorientierten Punkteraster mit 
einer Maschenweite von 10 Metern (Abbildung 21). Die Punktinterpretation erfolgt in 11 
Bodenbedeckungsklassen (vgl. Kap.5.4.3 Bodenbedeckung, S.32). 
 

Die Interpretationsanleitung befindet sich in Kap. 6.4 Schritt 4: Rasterpunkte messen, 
S. 73. 
 

5.4.2 Rasterpunkthöhe (m) 

 
Bei der Interpretation der Rasterpunkte fährt die Erfassungssoftware den einzelnen 

Punkt automatisch 25m über den DHM25 bzw. DTM-AV an. Anschliessend wird die 
Messmarke vom Interpreten oder der Interpretin auf die Bewuchs- oder Bebauungsober-
fläche aufgesetzt. Dabei muss die Messmarke immer auf die oberste Oberfläche 
aufgesetzt werden. Überschirmt beispielsweise ein Fichtenast eine Strasse und trifft die 
Messmarke bei der Oberflächehöhen-Bestimmung als erstes auf diesen Fichtenast, so gilt 
dessen Höhe sowie die Bodenbedeckung �Nadelbaum�.  

Die Objekthöhe (m) der einzelnen Rasterpunkte wird automatisch durch die Erfas-
sungssoftware aus der Differenz zwischen Rasterpunkthöhe (Messmarkenhöhe) und 
Geländemodellhöhe berechnet. Die Geländemodellhöhe stammt aus den Höhenmodellen 
DHM25 oder DTM-AV (weitere Informationen zu den Höhenmodellen befinden sich in 

50m

10m

50m

10m

" 



Merkmalskatalog 32

Kap. 4.1.2 Auswahl der Probeflächen, S.17). Diese Geländemodelle bilden die Topogra-
fie der Erdoberfläche ohne Bewuchs und Bebauung ab.  

5.4.3 Bodenbedeckung  

Es werden 11 Bodenbedeckungsklassen unterschieden. Jedem Rasterpunkt wird eine 
dieser Bodenbedeckungen zugeordnet. Wie bereits im vorherigen Kapitel beschrieben, 
wird die Interpretation punktgenau durchgeführt. Für die Bodenbedeckungszuordnung ist 
die erste Bodenbedeckungsklasse relevant, auf die die Messmarke von oben auftrifft. 
 
Codebedeutung: 
 
1 = Laubbaum  
2 = Nadelbaum  
3 = Lärche     
4 = Strauch  
11 = Kraut- und Grasvegetation  
13 = Felsen  
20 = Sand, Gestein, Offenerde   
21 = Befestigte Fläche    
22 = Bauobjekt  
23 = Gewässer     
25 = Gletscher, Firn 
 
  



Ginzler, C. et al., 2005   33 

1 Laubbaum 
 
Definition 
Baum mit Laubblättern 
 
Zugehörigkeiten 

+ Baum mit Laubblättern 
+ Totholz (wenn Laubbaum anhand der Umgebung wahrscheinlich) 
+ Baumstöcke (wenn Laubbaum anhand der Umgebung wahrscheinlich) 

 
Hinweise 
 
 
 
 
 
2 Nadelbaum 
 
Definition 
Baum mit Nadeln ausser Larix sp. 
 
Zugehörigkeiten 

+ Baum mit Nadeln 
+ Totholz (wenn Nadelbaum anhand der Umgebung wahrscheinlich) 
+ Baumstöcke (wenn Nadelbaum anhand der Umgebung wahrscheinlich) 

 
Hinweise 
 
 
 
 
3 Lärche 
 
Definition 
Blattwerfender Nadelbaum (Larix sp.) 
 
Zugehörigkeiten 

+ Blattwerfender Baum mit Nadeln 
+ Totholz (wenn Lärche anhand der Umgebung wahrscheinlich) 
+ Baumstöcke (wenn Lärche anhand der Umgebung wahrscheinlich) 

 
Hinweise 
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4 Strauch 
 
Definition 
Holzgewächse, welche von Grund auf verzweigt sind und gebüschartigen Charakter auf-
weisen. 
 
Zugehörigkeiten 

+ Reben 
 
- Zwergsträucher  (#Kraut- und Grasvegetation) 

 
Hinweise 

� Im Luftbild lassen sich Stäucher schlecht von niedrigen Bäumen unterscheiden. 
Bei freistehenden Gehölzen wird nach der Wuchsform entschieden. In niedrigen 
Lagen wird bei Unsicherheit auf Baum interpretiert. In höheren Lagen bei Ge-
büschcharakter (siehe Gebüschwald S.25) wird auf Strauch interpetiert.  

 
 
 
 
 
11 Kraut- und Grasvegetation 
 
Definition 
Kraut- und grasartige Vegetation  
 
Zugehörigkeiten 

+ Ackerland 
+ Wiesen und Weiden 
+ Kraut- und Grasvegetation ohne landwirtschaftliche Nutzung 
+ Sämtliche Rasen auf Sportplätzen (Fussballfelder, Golfplätze, �) 
+ Zier- und Trittrasen im Gebäudeumschwung 
+ Spielwiesen von Parkanlagen 
+ Rasenplätze von Gartenbaubetrieben 
+ Liegerasen in Schwimmbädern 
+ Schilfbestände 
+ Reifes Getreide, dürres Gras 
+ Vegetation auf Wasser schwimmend 
+ Zwergsträucher (z.B. Alpenrose, Wachholder, Heidelbeere, �) 

  
Hinweise 

� Nichtbegrünte Ackerflächen werden Kraut- und Grasvegetaion zugeordnet. Da-
mit wird der Einfluss des Befliegungszeitpunktes ausgeschaltet. 
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13 Felsen 
 
Definition 
Anstehender Fels mit einer Mindestfläche von 625m2 (entspricht ¼ der Interpretationsflä-
che). 
 
Zugehörigkeiten 

+ Felspartien (auch in brüchigem Fels) 
+ Bis auf den Fels abgegrabene Baustellen 
+ Felspartien in aktiven und stillgelegten Steinbrüchen 
+ Schneebedeckte Flächen, wenn darunter Fels vermutet werden kann (Felssignatur 

der Landeskarte LK25�000) 
 
− Einzelne Felsblöcke (Findlinge), welche die Mindestfläche von 625 m2 nicht er-

reichen (# Sand, Gestein, Offenerde) 
 
 
 
 
20 Sand, Gestein, Offenerde 
 
Definition 
Loses Gestein mit einer Maximalfläche von 625m2, offener Boden, offener Sand. 
 
Zugehörigkeiten 

+ Geröllhalden unterhalb von Felswänden 
+ Bis auf Sand, Gestein, Offenerde aufgegrabene Baustellen 
+ Freigelegter Sand, Gestein, Offenerde in Abbaugebieten 
+ Schneebedeckte Flächen, wenn darunter weder Fels noch Vegetation vermutet 

werden kann (Felssignatur der Landeskarte LK25�000) 
+ Planierte Pisten ohne Vegetation 
+ Sandebenen im Gletschervorfeld (ohne die Bachläufe) 
+ Blockgletscher (Permafrost) 
+ Trockenrinnen 
+ Brandflächen 
+ Loser grosser Stein auf Offenfläche 

 
− Im Rahmen der Fruchtfolge vegetationsfreie Flächen, nichtbegrünte Ackerflächen   

(# Kraut-, Grasvegetation) 
− Loser grosser Stein auf Fels (# Fels) 
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21 Befestigte Fläche 
 
Definition 
Künstliches Objekt ohne Höhe. Künstlich angelegte, ganz oder teiweise versiegelte Flä-
chen, inbesonere asphaltierte, betonierte, gemergelte sowie mit Steinen oder Platten 
belegte Böden.  
 
Zugehörigkeiten 

+ Durch bauliche Massnahmen versiegelte Flächen 
+ Stark verdichtete natürliche Böden (Park-, Wende-, Lagerplätze) 
+ Strassen, Wege, Trottoirs, Plätze 
+ Brücken 
+ Gesamte Geleisanlagen bis zum Übergang zu einer anderen Bedeckung 
+ Befestigte Pisten von Flugplätzen 
+ Wasserbecken von Schwimmbädern, Kläranlagen, Fischzuchten 
+ Befestigte Ausgleichsbecken von Kraftwerken, Löschweihern 
+ Grüner Mittelstreifen auf Flurstrasse 
+ Bootsstege 
+ Parkplätzen auf Bauobjekten 
+ Wanderwege 

 
- Trampelpfade von Tieren (# Sand, Gestein, Offenerde) 

 
 
 
 
22 Bauobjekt 
 
Definition 
Permanent mit der Erde verbundenes Objekt mit Höhe > 0m  
 
Zugehörigkeiten 

+ Wohnhäuser, Chalets, Ferienhäuser, Garagen, Pavillons 
+ Bauernhäuser, Scheunen, Remisen, Feldställe, freistehende Wohnhäuser von 

landwirtschaftlichen Siedlungen, Stöckli, Hühner- und Bienenhäuser, Heuscho-
ber, Spycher, Alphütten 

+ Industrie-, Gewerbe- und Handelshäuser inkl. Fabrikations- und Lagerhallen, 
Einkaufszentren, Möbelhäuser, Kioske 

+ Banken, Verwaltungsgebäude, Kirchen, Bahnhöfe, Restaurants 
+ Freizeitgebäude, Clubhütten, Sporthallen 
+ Silos, Tanks 
+ Baubaracken, Festzelte 
+ Ruinen, wenn Rasterpunkt auf Grundmauern fällt 
+ Frei stehende Unterstände an Haltestellen 
+ Gewächshäuser, Treibhäuser, Folientunnels 
+ Wintergärten 
+ Treibbeete 

 
− Begrünte Hausdächer (# Kraut-, Grasvegetation)  
− Bodenebene Abdeckungen mit Plastik oder Flies (# Kraut-, Grasvegetation)  
− Garage vollständig in Hang unter Erde (# darüber liegende Bodenbedeckung) 
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23 Gewässer 
 
Definition 
Offene Wasserfläche von stehenden und fliessenden Gewässern 
 
Zugehörigkeiten 

+ Wasserflächen von Seen, Weihern, Flüssen, Bächen Kanälen in natürlicher oder 
naturnaher Umgebung (keine mit Beton, Kunststoffen, Metallen versiegelte Be-
cken) 

+ Schwimmbecken mit natürlichem Untergrund 
 

− Feuchtbiotope (# Kraut-, Grasvegetation) 
− Mit Beton, Kunststoffen, Metallen versiegelte Becken (# Befestigte Fläche)  
− Kurzfristig überschwemmte Gebiete, beispielsweise infolge Bodenverdichtung, 

Überschwemmung (# darunter vermutete Bodenbedeckung)  
− Bootsstege (# Befestigte Fläche) 

 
 
 
 
 
 
25 Gletscher, Firn 
 
Definition 
Vorwiegend mit Eis und ewigem Schnee bedeckte Flächen mit einer Mindestfläche von 
0.25ha (entspricht der Interpretationsfläche). 
 
Zugehörigkeiten 

+ Gletscher, Firnfelder 
 

− Eis- und Firnflächen <0.25ha (# darunter vermutete Bodenbedeckung) 
− Lawinenkegel ausserhalb des ewigen Schnees (# darunter vermutete Bodenbe-

deckung) 
− Blockgletscher (Permafrost) (# Sand, Gestein, Offenerde) 
− Geröll auf Gletscher (# Sand, Gestein, Offenerde) 
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5.4.4 Ansprachensicherheit (Code) 

Jedem Rasterpunkt muss eine Bodenbedeckungsklasse zugeordnet werden. Kann der 
Rasterpunkt nicht eindeutig interpretiert werden, da er beispielsweise verdeckt ist, im 
Schatten liegt oder die Oberflächenhöhe nicht bestimmt werden kann, so wird zusätzlich 
zur Bodenbedeckungsklasse die Merkmalsausprägung �unsicher� vergeben.  
 
Codebedeutung 
1 = sicher der Rasterpunkt kann eindeutig einer Bodenbedeckungsklasse 

zugeordnet werden 
2 = unsicher der Rasterpunkt kann nicht eindeutig einer Bodenbedeckungs-

klasse zugeordnet werden. Anhand der Umgebung wird dem 
Rasterpunkt die wahrscheinlichste Bodenbedeckung gutachterlich 
zugewiesen. 

 
 

5.4.5 Deckungsgrad gemäss LFI-Walddefinition (%) 

Der Deckungsgrad wird benötigt, um einen Wald-/Nichtwald-Entscheid zu treffen, 
wie er im Kapitel 5.9 Wald-/Nichtwald-Entscheid, S. 57 beschrieben wird. 

Der Deckungsgrad (DG) einer Probefläche bezeichnet das prozentuale Verhältnis all 
jener Rasterpunkte, welche sich  

� innerhalb einer WBL befinden 
� die als Bodenbedeckungsklasse Laubbaum, Nadelbaum, Lärche oder Strauch er-

fasst wurden und  
� deren Objekthöhe ≥3m beträgt (Strauch auch <3m). 

im Verhältnis zur Gesamtzahl aller Rasterpunkte innerhalb der WBL. Rasterpunkte 
ausserhalb der WBL werden bei der Bestimmung des Deckungsgrades nicht berücksich-
tigt. Wird bei einer Probefläche keine Waldbegrenzungslinie aufgenommen, berechnet 
sich der Deckungsgrad unabhängig vom WBL-Kriterium. 
 
 

 
Abbildung 22: Deckungsgrad-Berechnungsbeispiel: 13 Rasterpunkte liegen ausserhalb, 12 Raster-
punkte liegen innerhalb der WBL. Von diesen 12 Rasterpunkten sind 6 Rasterpunkte 
Bestockungsglieder mit Objekthöhe ≥3m. Der Deckungsgrad beträgt folglich 50%. 
 

Interpretationsfläche 
Probeflächenzentrum 
Waldbegrenzungslinie 
Rasterpunkt auf Bestockungsglied 
 

Andere Bodenbedeckung 
Relevante Rasterpunkte für Deckungsgrad 
innerhalb der Waldbegrenzungslinie 
Rasterpunkte ausserhalb der WBL 

" 
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5.4.6 Mittlere Waldhöhe  (m) 

Die mittlere Waldhöhe (LUWAHOE) wird als Mittel der Objekthöhen auf Besto-
ckungsgliedern (siehe S.31) auf dem Teil der Interpretationsfläche berechnet, der 
innerhalb der Waldbegrenzungslinie (WBL, siehe S.21) liegt.  

Die Standardabweichung der mittleren Waldhöhe nennt sich LUWAHOST. Die An-
zahl Rasterpunkte, welche zur mittleren Waldhöhe beitragen, wird als Punkte auf dem 
Kronendach (LUWAHONU) bezeichnet. 
 

5.4.7 Mittlere Baumhöhe um das Probeflächenzentrum (m) 

Analog zur mittleren Waldhöhe wird für ein 3 x 3 Punkteraster um das Probeflächen-
zentrum eine mittlere Baumhöhe (LUBAHOE) berechnet. Die zugehörige 
Standardabweichung nennt sich LUBAHOST. Die Anzahl Punkte auf dem Kronendach 
wird mit LUWAHONU bezeichnet. 
 

5.4.8 Spannweite der Baumhöhen (m) 

Die Spannweite der Baumhöhen (SPANNHOE) errechnet sich als Differenz zwischen 
der maximalen und minimalen Rasterpunkthöhe.  
 

5.4.9 Höhenklassen der mittleren Waldhöhe (Code) 

Die mittlere Waldhöhe wird in Klassen (LUWAHOKL) eingeteilt. Die Obergrenze 
wird dabei der Klasse zugerechnet, die Untergrenze nicht. 
 

Codebedeutung: 
1 ≤ 0m 
2 0 ≤ 10m 
3 10 ≤ 20m 
4 20 ≤ 30m 
5 > 30m 
 
 
 
 
 

" 

" 

" 

" 
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5.5 Gehölze ausserhalb des Waldareals 

5.5.1 Ziel und Definition 

Angaben zu Gehölzen ausserhalb des Waldareals sind aus zwei Gründen interessant: 
Sie erlauben einerseits eine umfassendere Abschätzung der gesamten bestockten Fläche 
der Schweiz in Bezug auf Vorkommen, Art und Verteilung. Andererseits können diese 
Angaben als Vergleichsgrössen bei internationalen oder globalen Statistiken (z.B. UN-
ECE/FAO, 1990 Forest Resource Assessment) benutzt werden, da sie Vergleiche mit 
Waldflächenangaben anderer Nationen mit länderspezifischen Walddefinitionen möglich 
machen.  
 
Ziel 
Abschätzung der gesamten bestockten Fläche der Schweiz.  
 
Definition 
Bei Nichtwald-Entscheid: Alle Gehölze (Wald, Einzelgehölz, lineares Gehölz) auf der 

Interpretationsfläche eines Stichprobenpunktes. 
Bei Wald-Entscheid:  Alle Gehölze ausserhalb der Waldbegrenzungslinie (Einzelge-

hölze, lineares Gehölz) auf der Interpretationsfläche eines 
Stichprobenpunktes. 

 
Die Interpretationsanleitung  zur Erfassung von Gehölzen ausserhalb des Waldareals 

befindet sich unter Kap.6.5 Schritt 5: Gehölze ausserhalb des Waldareals, S.76. 
 
 

5.5.2 Lineare Gehölze (Feature) 

Gebüsche und Gehölze  
Lineare Elemente, welche sich nicht innerhalb einer Waldbegrenzungslinie befinden, 

werden einzeln mit Typ, Höhe, Länge und Breite erfasst (Feature).  
Im Luftbild dient die Wuchsform zur Differenzierung von Gebüschen und Gehölzen. 

Holzgewächse, welche von Grund auf verzeigt sind und gebüschartigen Charakter haben, 
werden als �Gebüsch� interpretiert. 
 
 
Es werden die folgenden linearen Gehölztypen (Code) unterschieden: 
 
Codebedeutung 
1 = Hecken/landwirtschaftliche Gebüsche trennender Gehölzstreifen; Wuchsform 

hat Gebüschcharakter 
2 = Hecken/landwirtschaftliche Gehölze  trennender Gehölzstreifen; Baumförmi-

ger Wuchs 
3 = Bach-/Ufergebüsche  Gehölzstreifen an Gewässerrand; Wuchs-

form hat Gebüschcharakter 
4 = Bach-/Ufergehölze Gehölzstreifen an Gewässerrand; Baum-

förmiger Wuchs 
6 = Hochlagengebüsche    Gebüschformationen im Gebirge 
7 = Hochlagenrotten     Rottenformationen im Gebirge 
8 = Parkgehölze   Gehölze ohne forstliche Nutzung, häufig 

mit Spazierwegen, Rasenflächen etc. 

! 
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9 = Waldecken   an grössere Waldkomplexe anschliessen-
de Waldflächen, die eine minimale Breite 
von 25 m nicht erreichen und deshalb zur 
Nichtwaldfläche gezählt werden.  

11 = Reben/Obstbaumniederstamm Parallele Gehölzstreifen 
12 = Parkgebüsche trennender Gehölzstreifen, Wuchsform 

hat Gebüschcharakter 
 
Lineare Elemente in Baumschulen werden als Waldecken erfasst. 
 

Zur Erfassung von Höhe und Länge des linearen Elements wird an der Oberfläche die 
längste Distanz als Mittelachse digitalisiert. Stützpunkte dieser  Mittelachse sind markan-
te Oberflächenänderungen. Bei steilansteigenden Elementen liegen Start- und Endpunkt 
auf dem ersten bzw. letzten Stützpunkt. Bei flachansteigenden Elementen liegen Start- 
und Endpunkt am Schnittpunkt zwischen Gelände und Element (siehe Abbildung 23). 
 

 
Abbildung 23:  Seitenansicht von flach- und steilansteigenden linearen Elementen, sowie deren 
digitalisiete Höhenlinie 

 
Die Breite (m) wird durch den/die InterpretIn gutachterlich als mittlere Breite (m) 

festgelegt. Variiert die Breite sehr stark, so werden mehrere linienförmige Elemente mit 
unterschiedlicher Breite aufgenommen. 
 

Beim Digitalisieren der Fläche eines linearen oder flächigen Elementes muss darauf 
geachtet werden, dass die gesamte Fläche erfasst wird, welche sich auf der Interpretati-
onsfläche befindet. Wie Abbildung 24 zeigt, müssen Mittellinie und mittlere Breite so 
geführt werden, dass die gesamte Fläche erfasst wird. 

Steilansteigendes Gehölz Flachansteigendes Gehölz 

Lineares Element (Gebüsch oder Gehölz) 
Digitalisierpunkt 
Digitalisierlinie 

!
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Abbildung 24: Aufnahme eines linearen Elementes mit Mittellinine und mittlerer Breite 

 
5.5.2.1 Häufigstes vorkommendes linienförmiges Gehölz 
 

Als häufigster vorkommender linearer Gehölztyp (LBAUSSGEHO) wird der Gehölz-
typ bezeichnet, welcher mehr als 50% aller linearen Gehölze einer Probefläche ausmacht. 
Dabei wird dieselbe Codierung wie für die linearen Gehölztypen verwendet. Ist der Anteil 
≤ 50%, wird ein Code 10 (�gemischt�) vergeben. 

5.5.3 Flächige Gehölze (Feature) 

Flächige Gehölze werden wie lineare Gehölze erfasst, mit der entsprechend grösseren 
Breite. Niederstamm-Obstgärten, Baumschulen und Rebhalden, welche nicht eindeutig 
als Einzelreihen erfasst werden können oder bei welchen die Anzahl der Einzelreihen ≥ 
25 ist, werden als flächige Gehölze erfasst. 

5.5.4 Einzelgehölze (Feature) 

Einzelgehölze auf einer Interpretationsfläche, welche sich nicht innerhalb einer 
Waldbegrenzungslinie befinden, werden einzeln erfasst. Auch bei Gehölzgruppen, 
bestehend aus maximal drei gut erkennbaren Einzelgehölzen, werden einzelne Gehölze 
kartiert. Besteht eine Gehölzgruppe aus vier oder mehr Einzelgehölzen, wird diese 
Gehölzgruppe als linienförmiges Gehölz erfasst (siehe Kap.5.5.2 Lineares Gehölz, S.40 ). 
Bei Einzelgehölzen werden Gehölztyp, -höhe und �radius festgehalten. 
 
Es werden die folgenden Einzelgehölztypen unterschieden: 
 
Codebedeutung 
1 = Waldbaum     Einzelbaum im ruralen Gebiet 
2 = Parkbaum Einzelbaum im Siedlungsgebiet z.B. Gär-

ten, Parkanlagen, Golfplätzen, Häusern, 
usw. 

3 = Obstbaum (Hochstamm) Einzelbaum, durch die regelmässige Lage 
und Anordnung charakterisiert 

5 = Alleebaum     Einzelgehölz, beidseitig von Strassen 
6 = Einzelgebüsch  Einzelgehölz, welches von Grund auf 

verzweigt ist und gebüschartigen Charak-
ter aufweist. 

Interpretationsfläche 
Probeflächenzentrum 
Digitalisierte Mittellinie  
Gutachterlich erstellte mittlere Breite 
berechnete Gehölzfläche 
 

! 

! 

" 
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Einzelbäume in Wald-, Baumschulen werden als Waldbäume klassiert. 

 
Zur Bestimmung der Gehölzhöhe wird die Messmarke auf den Mittelpunkt der Krone 

des Gehölzes gesetzt. Anschliessend wird vom Gehölzmittelpunkt ein Kreis bis zum Kro-
nentrauf aufgezogen, womit auch der Radius (m) festgelegt ist. 

5.5.4.1 Anzahl erfasste Einzelgehölze 

Die Anzahl erfasste Einzelgehölze (BAUMANZ) wird in der Datenbank gespeichert. 

5.5.4.2 Häufigster vorkommender Einzelgehölztyp 

Als häufigster vorkommender Einzelgehölztyp (LBAUSSBAUM) wird der Gehölztyp 
bezeichnet, der mehr als 50% aller Einzelgehölze einer Probefläche ausmacht. Dabei wird 
dieselbe Codierung wie für die Einzelgehölztypen verwendet. Ist der Anteil ≤ 50%, wird 
ein Code 7 (�gemischt�) vergeben. 

5.5.5 Vorkommen von Gehölzen (Code) 

Das Vorkommen von Gehölzen ausserhalb des Waldareals (LBAUSSWALD) wird 
codiert in der Datenbank festgehalten. 
 
Codebedeutung: 
1 = Gehölz ausserhalb Waldareal 
2 = Bäume ausserhalb Waldareal 
3 = Gehölz und Bäume ausserhalb Waldareal 
4 = Keine Gehölze und Bäume ausserhalb Waldareal 

5.6 Knappe Wald-/Nichtwald-Entscheide 
Unter gewissen Umständen muss der Wald-/Nichtwald-Entscheid ein knapper Ent-

scheid. Bei Waldrandnähe, kritischer Waldbreite und kritischen Deckungsgrad werden 
auch Nichtwaldproben terrestrisch aufgesucht (LBTERABKL). 
  
Codebedeutung: 
1 = Terrestrisch abklären 
2 = Nicht terrestrisch abklären 
 

Der Grund für die terrestrische Vorgabe (LBABKGRUND) wird von der Erfassungs-
software berechnet. Einzig der Abklärgrund �Schatten/Wolken im Luftbild� kann am 
Ende der Interpretation vom Interpreten vergeben werden.  
 
Codebedeutung: 
1 = Waldrandnähe   Waldrandabstand ist kleiner als 2m 
2 = Waldbreite kritisch   Waldbreite ist 25 ± 4m 
4 = Schatten/Wolken im Luftbild 
6 = LFI2 Nichtwald / LFI3 Wald 
7 = Deckungsgrad kritisch  DG ist kleiner als minimaler DG  aber  grösser 

als 90% des minimalen DG 
8 = LFI2 Wald / LFI3 Nichtwald 
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5.7 Gutachterliche Merkmale 

5.7.1 Entwicklungsstufe 

5.7.1.1 Ziel und Definition 

 
Ziel  

Beurteilung der Entwicklungsstufe des massgebenden Bestandes aufgrund des Inter-
pretationsschlüssels. 
 
Definition 

Die Entwicklungsstufe wird anhand des vorgegebenen Interpretationsschlüssels gu-
tachterlich interpretiert. 
Der massgebende Bestand wird durch die Lage des Probeflächenzentrums festgelegt. Die 
Mindestfläche eines Bestandes nach LFI beträgt 5 Aren. 
 

Falls das PFZ in einer Bestockung liegt, welche die Mindestfläche nicht erreicht: 
− wird diese Bestockung zum grössten angrenzenden Bestand gefügt und als Be-

standteil dieses Bestandes betrachtet 
− und die Bestockung umgeben ist von dauernd oder vorübergehend nicht bestock-

ter Waldfläche, so wird die Bestockung als Teil dieser Fläche betrachtet. 
 

Überhälter und Altholzreste kleiner als die Bestandesgrösse (5 Aren) mit einem De-
ckungsgrad < 20% (LFI3 S. 154; LFI1 S. 63) werden für die Bestandesansprache nicht 
berücksichtigt. 
 

5.7.1.2 Entwicklungsstufe (Code) 

 
Codebedeutung: 
1 = Jungwuchs/Dickung 
2 = Stangenholz 
3 = Baumholz I 
4 = Baumholz II 
5 = gemischt ≥ 3 unterschiedliche Entwicklungsstufen 
 
Siehe Abbildung 25 bis Abbildung 28 aus (Oester und Flachsmann 1997). bzw. ((AFL) 
1998) 
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Jungwuchs/Dickung 
 
Definition Struktur  

Einzelbaum 
Struktur  
Bestand 

Bemerkungen 

Entwicklungszeitraum 
von Pflan-
zung/Saat/Ansamung 
bis zum Bestandes-
schluss  zu einer 
mittleren Baumhöhe 
von ca. 8m 

Einzelne Individuen 
oder Gruppen sind 
erkennbar aber nicht 
näher beschreibbar. 
Kaum oder nur 
geringe Höhenun-
terschiede zum 
Boden/Hintergrund 
bemerkbar. 

Verteilung +/- re-
gelmässig. 
Pflanzreihen er-
kennbar. 
Zwischen den 
Pflanzreihen kein 
Schluss, innerhalb 
der Pflanzreihen 
+/- geschlossen. 

Schluss innerhalb 
der Pflanzreihen 
abhängig von 
Baumart und 
Pflanzverband. 

Tabelle 2: Entwicklungsstufe Jungwuchs/Dickung 

In der Jungwuchsphase sind der Boden und das Kleinrelief vielfach sichtbar. In der 
Dickungsphase hingegen ist das Kronendach bereits geschlossen. Die Kronen sind viel-
fach dermassen dicht ineinander verschlungen, so dass die einzelnen Kronen kaum 
voneinander trennbar sind. Unterscheidbar sind Nadel- von Laubbäumen, hingegen ist die 
Baumart meist nicht erkennbar. 

Bei Gebüschwald wird immer die Entwicklungsstufe Jungwuchs/Dickung zugeteilt. 
 

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 25: Entwicklungsstufe Jungwuchs/Dickung 
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Stangenholz 
 
Definition Struktur  

Einzelbaum 
Struktur  
Bestand 

Bemerkungen 

Stammzahlreiche 
Bestände mit einer 
mittleren Baumhöhe 
von ca. 8m bis ca. 
20m. 

Einzelkronen klein 
aber in der Regel 
abgrenzbar (Aus-
nahme: Laubbäume 
aus Naturverjün-
gung) 
 
Strukturen innerhalb 
der Einzelkronen 
zunehmend erkenn-
bar. 

Bestandesoberfläche 
gleichmässig; bei 
Nadelbäumen deut-
lich rauer als bei 
Laubbäumen. 
 
Kronendach meist 
geschlossen. 
 
Feinerschliessung 
oft deutlich erkenn-
bar. 

Kronenschluss ab-
hängig von Baumart 
und waldbaulicher 
Behandlung. 

Tabelle 3: Entwicklungsstufe Stangenholz 

 
Die Kronen sind meistens sehr schmal und zeigen ansatzweise eine charakteristische 

Kronenform. Der Bestand weist noch wenig Schattenwurf auf. Pflanzreihen, wenn vor-
handen, sind noch erkennbar. 
 

  
Abbildung 26: Entwicklungsstufe  Stangenholz 
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Baumholz I 
 
Definition Struktur  

Einzelbaum 
Struktur  
Bestand 

Bemerkungen 

Geschlossene Be-
stände ab einer 
mittleren Baumhö-
he von ca. 20m 

Einzelkronen mittel-
gross, meist deutlich 
abgrenzbar. 
 
Strukturen in den 
Einzelkronen in der 
Regel deutlich ab-
grenzbar und 
Baumartenspezifisch.

Bestandesoberfläche 
baumartenspezifisch 
ausgeformt, weniger 
gleichmässig als 
beim Stangenholz; 
bei Nadelbäumen 
deutlich rauer, als 
bei Laubbäumen. 
 
Kronendach meist 
geschlossen. 
 
Beginnende Höhen-
differenzierung. 
 
Feinerschliessung 
weniger deutlich, 
bis nicht erkennbar. 

Kronenschluss ab-
hängig von 
Baumart, Standort 
und waldbaulicher 
Behandlung. 

Tabelle 4: Entwicklungsstufe Baumholz I 

Die Bestände sind normal geschlossen, es sind nur teilweise Lücken vorhanden. Kro-
nen erscheinen rel. gross und mächtig. Markanter Schattenwurf (bis zur Hälfte astfrei). 

 

   
 

 
Abbildung 27: Entwicklungsstufe: Baumholz I 
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Baumholz II 
 
Definition Struktur  

Einzelbaum 
Struktur  
Bestand 

Bemerkungen 

Stammzahlarme 
Bestände ab einer 
mittleren Baumhöhe 
von ca. 25m. 
 
Kronengrösse ma-
ximal ausgeprägt 
(bei Laubbäumen 
i.d.R. >10m, bei 
Nadelbäumen i.d.R. 
>6m) 

Grosse, deutlich 
abgrenzbare Kro-
nen. 
 
Strukturen in den 
Einzelkronen gut 
erkennbar. 

Bestandesoberfläche 
baumartenspezifisch 
ausgeformt, stark 
ungleichmässig mit 
deutlichen Vertie-
fungen 
 
Kronendach zu-
nahmend aufgelöst, 
lückig 
 
Ausgeprägte Schat-
tenfurchen zwischen 
den Kronen, teil-
weise Bodensicht. 

 

Tabelle 5: Entwicklungsstufe Baumholz II 

Der Bestand erscheint locker bis lückig. Die Anzahl der Bäume ist deutlich kleiner. 
Die max. Baumhöhe ist erreicht. In Lücken und am Bestandesrand ist meist eine Verjün-
gung sichtbar. 
 

   
 

 
Abbildung 28: Entwicklungsstufe: Baumholz II 
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5.7.2 Schlussgrad 

5.7.2.1 Ziel und Definition 

Ziel  
Angaben zum Standraum der Bäume und zum Konkurrenzverhältnis im 

massgebenden Bestand. 
 
Definition 

Der Schlussgrad ist ein Mass für die gegenseitige Bedrängung der Baumkronen eines 
Bestandes (Kronenschluss). Der Schlussgrad wird anhand des vorgegebenen Interpretati-
onsschlüssels gutachterlich festgestellt. 

Die Mindestfläche eines Bestandes nach LFI beträgt 5 Aren. Der massgebende Be-
stand wird durch die Lage des Probeflächenzentrums festgelegt. 
 

Falls das PFZ in einer Bestockung liegt, welche die Mindestfläche nicht erreicht: 
− wird diese Bestockung zum grössten angrenzen Bestand gefügt und als Bestand-

teil dieses Bestandes betrachtet 
− und die Bestockung umgeben ist von dauern oder vorübergehend nicht bestockter 

Waldfläche, so wird die Bestockung als Teil dieser Fläche betrachtet. 
 

5.7.2.2 Schlussgrad (Code) 

 
Mit dem gutachtlichen Merkmal Schlussgrad wird das Mass der gegenseitigen Be-

drängung der Baumkronen erfasst (Abbildung 29 � Abbildung 37; (Brassel 2001). Dieses 
Merkmal wird sowohl bei der Feldaufnahme wie auch bei der Luftbildinterpretation er-
hoben. Im Luftbild wird zusätzlich der im Gebirgswald anzutreffende Schlussgrad 
�gruppiert mit Lamellenstruktur� erfasst. 
 
Codebedeutung: 
1 = Schlussgrad gedrängt 
2 = Schlussgrad normal 
3 = Schlussgrad locker 
4 = Schlussgrad räumig 
5 = Schlussgrad aufgelöst 
6 = Schlussgrad gruppiert/gedrängt 
7 = Schlussgrad gruppiert/normal 
8 = Schlussgrad Stufenschluss 
9 = Schlussgrad gruppiert mit Lamellenstruktur 
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Abbildung 29: Schlussgrad gedrängt 

Die Baumkronen konkurrieren miteinander. Starke Berührungen führen zu Deformati-
onen und zum Teil zu asymmetrischen Kronenformen. 
 
 

                  
Abbildung 30: Schlussgrad normal 

Die Baumkronen berühren sich leicht, könnesich aber normal entwickeln und sind gut 
geformt. 
 

             
Abbildung 31: Schlussgrad locker 

Die Bäume stehen in lockerem Verband, grösstenteils ohne sich zu berühren. Im Be-
stand gibt es kleine Lücken, in die sich aber keine weiteren Kronen einschieben lassen. 
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Abbildung 32: Schlussgrad räumig 

Bestände mit Lücken, in die einzelne Baumkronen eingefügt werden könnten.  
 

             
Abbildung 33: Schlussgrad aufgelöst 

Bestände mit grossen Lücken, in denen mehrere Baumkronen Platz hätten. 
 

                                
Abbildung 34: Schlussgrad gruppiert/gedrängt 

Kompakte Baumgruppen mit gedrängtem Kronenschluss. Die Baumkronen konkurrie-
ren stark miteinander, z.B. bei Rotten im Gebirge. 
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Abbildung 35: Schlussgrad gruppiert/normal 

Kleine, deutlich getrennte Baumgruppen mit normalem Kronenschluss. Die Baumkro-
nen berühren sich leicht, sind aber gut geformt und entwickeln sich normal.  
 

                  
Abbildung 36: Schlussgrad Stufenschluss 

Stufig aufgebaute Bestände. Die Baumkronen überlappen sich (vertikale Konkurrenz), 
v.a. in plenterartigen Beständen anzutreffen. 
 

                           
Abbildung 37: Schlussgrad gruppiert mit Lamellenstruktur 

Spezialform an Steilhängen im Gebirge mit versetzt angeordneten �flammenförmigen� 
Baumgruppen, die durch Schneisen (Lawinen, Wind und Erosionsmaterial) voneinander 
getrennt sind.  
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5.7.3 Relief 

5.7.3.1 Ziel und Definition 

 
Ziel 

Reliefbeschreibung der Probefläche und/oder deren nähere Umgebung.  
 
Definition 

Analog zu den terrestrischen Proben werden auch bei den Luftbildproben das Relief in 
der näheren Umgebung der Interpretationsfläche charakterisiert. 

5.7.3.2 Relief (Code) 

 
Für die Ansprache des Reliefs wird die Umgebung der Interpretationsfläche berück-

sichtigt. Es werden folgende Kategorien unterschieden: 
 
Codebedeutung: 
1 =  Ebene, Fläche mit Neigung <10% 
2 =  Kuppe, Oberhang, Rippe 
3 =  Mittelhang, Hangneigung 10�70% 
4 =  Hangfuss, Mulde, Graben 
5 =  Steilhang, Hangneigung >70% 
6 =  Nicht bestimmbar, d.h. keine der genannten Optionen. Keine eindeutige Zuordnung 

zu 1-5 möglich, z.B. Bergsturzgebiet mit stark wechselnden Neigungen und Expositi-
onen. 

 
Ebene:   Fläche mit Neigung <10%; Ebene, Hochebene, Terasse, Talboden 

 
 
Kuppe, Oberhang, Rippe: Konvexe Formen, überwiegend Wasserabfluss; Kuppe, 

Grat, Rücken,  Rippe, Kantenlagen von Hochebene und Terrasse. 
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Mittelhang: Hangneigung 10�70%; geneigte Fläche, Wasserzu- und Wasser-
abfluss ± ausgeglichen; Mittelhang, Schutt- und Schwemmkegel, 
Blockhalde. 

 
 
Hangfuss, Mulde, Graben: Konkave Formen, überwiegend Wasserzufluss: Hangfuss, 

Unterhang, Hangmulde, Mulde, Kesser, Graben, Schlucht. 

 
 
Steilhang:  Hangneigung >70% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicht bestimmbar:  keine der oben genannten Optionen zuordbar. 
 

5.7.4 Interpretationsbedingungen 

Der subjektive Eindruck des Interpreten während der Interpretation wird in der Daten-
bank als LBINTBED gespeichert. 
 
Codebedeutung: 
1 = gut 
2 = mittel 
3 = schlecht 
 

Steilhang 



Ginzler, C. et al., 2005   55 

5.8 Waldrand 

5.8.1 Ziel und Definition 

 
Ziel 

Die Waldrandbestimmung dient in erster Linie für die Zeitplanung der terrestrischen 
Aufnahme. 
 
Definition 

Grenzbereich zu anderen Elementen in der Landschaft, in der Regel mit einer dafür 
charakteristischen Struktur als ökologischer Zwischenbereich zwischen Wald und Flur. 
 
Normaler Waldrand 

Werden eine oder mehrere Waldbegrenzungslinien gezogen und erfüllt die Besto-
ckung die LFI Waldkriterien, so wird auf �normaler Waldrand� interpretiert (Abbildung 
38). Dies unabhängig, ob der Wald-/Nichtwald-Entscheid positiv oder negativ ausfällt. 
 

 
Abbildung 38: Beispiele für �Normaler Waldrand� bei positivem Wald-/Nichtwald-Entscheid  

 

   
Abbildung 39: Beispiel für �Normaler Waldrand� bei negativem Wald-/Nichtwald-Entscheid 
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Innerer Waldrand 
Befindet sich auf der Interpretationsfläche eine deutliche Abgrenzung von aufgelöster 

Bestockung und geschlossenem Waldbestand, so wird auf �innerer Waldrand� interpre-
tiert. Dies unabhängig, ob der Wald-/Nichtwald-Entscheid positiv oder negativ ausfällt 
(Abbildung 40). 
 

 
Abbildung 40: Beispiele für �Innerer Waldrand�  

  

 
Abbildung 41: Beispiele für �Kein Waldrand� 

 
Wird die massgebende Bestockung als �Nichtwald� gemäss LFI Kriterien interpretiert, 

dann wird auf �Kein Waldrand� entschieden. 
 
Codebedeutung: 
1 = Kein Waldrand 
2 = Normaler Waldrand 
3 = Innerer Waldrand 
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5.9 Wald-/Nichtwaldentscheid 

5.9.1 Ziel und Definition 

Ziel 
Basierend auf den Wald-/Nichtwald-Entscheiden wird die Waldfläche der Schweiz 

bestimmt.  
 
Definition 

Mit dem Wald-/Nichtwald-Entscheid wird gemäss LFI-Kriterien bestimmt, ob das 
Zentrum einer Probefläche im Normalwald, im Gebüschwald oder im Nichtwald liegt. 
Dieser Wald-/Nichtwald-Entscheid ist ein Punktentscheid gemäss LFI-Kriterien ohne 
rechtliche Bedeutung. 

5.9.2 Entscheidungsdiagramm zum Wald-/Nichtwald-Entscheid 

 
Damit ein Wald-/Nichtwald-Entscheid gefällt werden kann, durchläuft eine Probeflä-

che das folgende Entscheidungsdiagramm: 
 

 
 
Abbildung 42: Wald-/Nichtwald-Einscheidungsdiagramm 

 
 

ja 

nein 

PFZ 
innerhalb 

WBL? 

ja 

ja 

Breite/ 
Deckungs- 

gradkriterium 
erfüllt?

 
Abstand 
<25m? 

nein 

ja 

Nichtwald 

nein 

Normalwald Gebüschwald 

Gebüsch- 
anteil 
< 2/3? 

nein 

ja 

Probefläche liegt 
 auf Strasse>6m, Bach- 

bett>6m, Bahntrasse, Skilift- 
anlage, Gartenanlage, Baum-

schule, Park, Allee, DHM 
falsch 
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Damit eine Interpretationsfläche als Waldprobefläche nach LFI-Definition gilt, müs-
sen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: 
 

� Das Probeflächenzentrum darf nicht auf bestimmten Bodennutzungen liegen 
(siehe unten). 

� Der Deckungsgrad des durch die WBL abgegrenzten Teils der Interpretations-
fläche muss grösser als 20% sein (Ausnahmen sind Aufforstungen, 
Verjüngungen, Schlag-, Brand oder Sturmflächen). 

� Die Breite von WBL zu WBL durch das Probeflächenzentrum des bestockten 
Teiles der Interpretationsfläche muss mindestens 25m betragen. Die Mindestbrei-
te ist abhängig vom Deckungsgrad (Abbildung 44). 

� Der Abstand von WBL zu WBL durch das Probeflächenzentrum des nicht be-
stockten Teils der Interpretationsfläche muss weniger als 25m betragen. 

� Die minimale Oberhöhe ist 3m (Ausnahmen sind Aufforstungen, Verjüngungen, 
Schlag-, Brand- oder Sturmflächen, Gebüschwald). 

 
 

Das Probeflächenzentrum darf nicht auf den folgenden Bodennutzungen liegen: 
 

6 = PFZ liegt auf Strasse (>6m)   
7 = PFZ liegt in Bachbett (>6m)  
8 = PFZ auf einem Bahntrasse 
9 = PFZ liegt auf Skiliftanlage 
10 = PFZ liegt in Gartenanlage Darunter fallen auch Gärten im Siedlungsgebiet. 
11 = PFZ liegt in Baumschule 
12 = PFZ liegt in Park  
13 = PFZ liegt in Allee 
14 = Einzeilige Gehölzgruppe 
15 = DHM falsch 
 

 
Abbildung 43: Probeflächenzentrum in Park 
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Aufrund des Deckungsgrades und der Oberhöhe der Rastermessung erfüllen viele 
Probeflächen der Waldbedingung auch im Siedlungsgebiet oder im Landwirtschaftsge-
biet. Wenn keine WBL gezogen wird, so genügen bereits fünf von 25 Rasterpunkten, um 
die �Walddefinition� zu erfüllen.  
 
 
 

 
 

Abbildung 44: Deckungsgrad-/Breitekriterium: Je geringer der Deckungsgrad ist, desto breiter 
muss der Wald sein.  

 
 

Die Lage des Probeflächenzentrums (PFZ) bestimmt, ob der Abstand oder die Breite 
berechnet werden muss. Des Weiteren kann dadurch für jeden Rasterpunkt berechnet 
werden, ob er innerhalb oder ausserhalb der Waldbegrenzungslinie liegt.  
 

Liegt das PFZ ausserhalb der WBL, so muss der Abstand ≤25m betragen (vgl. Kapi-
tel 5.3.7 Lage des Probeflächenzentrums zur Bestimmung  von Waldbreite und �abstand, 
S. 29). Beträgt der Abstand ≤25m, so muss auch das Deckungsgrad-/Breitekriterieum 
erfüllt sein (siehe unten). 

Liegt das Probeflächenzentrum innerhalb der Waldbegrenzungslinie, so müssen die 
Kriterien Breite (vgl. Kapitel 5.3.7 Lage des Probeflächenzentrums zur Bestimmung  von 
Waldbreite und �abstand, S.29) und Deckungsgrad (vgl. Kapitel 5.4.5 Deckungsgrad 
gemäss LFI-Walddefinition, S. 38). erfüllt werden, gemäss dem Deckungsgrad-/Breite-
Diagramm von Abbildung 44. Deckungsgrad und Breite beeinflussen sich gegenseitig. Je 
kleiner der Deckungsgrad ist, desto grösser muss die Breite sein, damit es zu einem 
Waldentscheid kommt. Der Deckungsgrad des durch die WBL abgegrenzten Teils der 
Probefläche muss ≥20% betragen, die minimale Breite 25m. 

Werden alle diese Kriterien erfüllt, wird ein Waldentscheid gefällt. Beträgt der Ge-
büschanteil >2/3 an der Waldfläche (Definition von Gebüsch vgl. Kap. 5.3.6 WBL bei 
Gebüschwäldern, S. 25), so handelt es sich um einen Gebüschwald-Entscheid, ansonsten 
kommt es zu einem Normalwald-Entscheid. 
 



Merkmalskatalog 60

Lesebeispiele: 

 
Abbildung 45: Beispiele für Wald-/Nichtwald-Entscheid 

 
 
 
 

Lesebeispiel links:  
 

1. PFZ liegt nicht auf einer ausgeschlossenen Bodennutzung 
2. PFZ liegt in Wald 
3. Deckungsgradkriterium: 11 von 15 Rasterpunkte liegen auf einem Bestockungs-

glied innerhalb der WBL, der Deckungsgrad beträgt 73%, die minimale Breite 
muss folglich 26.7m betragen => die vorhandene Breite ist kleiner => Nicht-
wald-Entscheid.  

 
 
 
 

Lesebeispiel rechts: 
 

1. PFZ liegt nicht auf einer ausgeschlossenen Bodennutzung 
2. PFZ liegt ausserhalb Wald 
3. Deckungsgradkriterium: 14 von 17 Rasterpunkte liegen auf einem Bestockungs-

glied innerhalb der WBL, der Deckungsgrad beträgt 82%, die minimale Breite 
muss folglich 27m betragen => der vorhandene Abstand ist kleiner => Nicht-
wald-Entscheid.  

 

Interpretationsfläche 
Probeflächenzentrum 
Waldbegrenzungslinie 
Bestockungsglied 
Breite 
Abstand 

Rasterpunkt auf  
Bestockungsglied 
Rasterpunkt neben  
Bestockungsgliedern 
innerhalb WBL 
Rasterpunkt ausserhalb 
WBL 
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5.9.3 Gebüschwald 

Reichen die Kriterien Breite und Deckungsgrad für einen positiven Waldvorschlag aus 
und sind zusätzlich mehr als 2/3 der innerhalb des Waldareals liegenden Rasterpunkte als 
«Strauch» klassiert, so wird die Probefläche zu «Gebüschwald».  

Im Gegensatz zum LFI2 wird bei der Rasterinterpretation beim LFI3 nicht mehr zwi-
schen Alpenerlen und Legföhren sowie anderen Straucharten unterschieden. Neu werden 
alle Einzelgebüsche (auch mit Oberhöhen <3m), auf denen Rasterpunkte zu liegen kom-
men, für die Berechnung des Deckungsgrades benutzt. Ebenfalls können diese 
Einzelgebüsche mit Oberhöhen <3m als Bestockungsglied beim Ziehen der WBL ver-
wendet werden.  
 

5.9.3.1 Arten des Gebüschwaldes (Code) 

 
Folgende Straucharten werden unterschieden: 

 
Codebedeutung: 
1 = Alpenerlen (Alnus viridis) 
2 = Legföhren (Pinus mugo prostrata) 
3 = nicht identifizierbare Sträucher 
 
 

5.9.3.2 Gebüschwaldtyp (Code) 

 
Gebüschwälder werden je nach Gebüschwaldtyp gegliedert in: 

 
Codebedeutung: 
1 = reiner Gebüschwald, 
2 = Gebüschwald mit Waldbäumen (mindestens einer). 
 

Sonderfall: Wald mit Gebüschwaldcharakter und grossen Einzelbäumen, weniger als 
2/3 der Rasterpunkte fallen auf Sträucher, folglich ergibt sich �Normalwald�. 
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5.10 Fixpunktbestimmung 

5.10.1 Fixpunkte 

5.10.1.1 Ziel und Definition 

Ziel 
Bei terrestrisch noch nicht begannenen Normalwald- und Gebüschwaldproben, wer-

den für die Aufnahme im Feld drei Fixpunkte im Luftbildmodell bestimmt. Die 
Fixpunkte dienen als Ausgangspunkt für die Einmessung des Probeflächenzentrums. 
 
Definition 

Sowohl im Gelände als auch auf dem Luftbild eindeutig identifizierbarer Gelände-
punkt, der möglichst nahe beim PFZ liegt und dessen Koordinaten bestimmt werden 
können. 

5.10.2 Fixpunkt (Feature) 

Für jeden Stichprobenpunkt der erstmals als Wald erfasst wird, werden drei Fixpunkte 
im Luftbild bestimmt. Diese Fixpunkte sollen idealerweise maximal 200m vom Probeflä-
chenzentrum entfernt sein. Ist dies nicht möglich, sollen entferntere, dafür gut 
identifizierbare Geländepunkte gewählt werden. Zwischen Fixpunkten und dem Probeflä-
chenzentrum dürfen keine schweren oder unüberwindbaren Hindernisse liegen (z.B. 
Bäche, Schluchten, Autobahn, etc.). Bei Gebäuden nur einen Fixpunkt setzen. Nicht meh-
rere Fixpunkte an einem Gebäude digitalisieren. 

5.10.3 Fixpunkttyp (Code) 

Für alle Fixpunkte gilt: Sie müssen eindeutig identifizierbar sein und sollten auch in 
Zukunft (10-20 Jahre) gefunden und eindeutig identifiziert werden können. 
 
Fixpunkttypen und deren Eignung für die Einmessung: 
Codebedeutung: 

 Fixpunkttyp Eignung 
1  Gebäude ++ 
2  Fels/Stein + + 
3 Brücke + 
4 Wegkurve + 
5 Stützwerk + 
6 Lawinenverbauung + 
7 Baum Ndh + 
8 Baum Lbh + 
9 Brunnen + 
10 Schacht + 
11 Mast ++ 
12 Kreuzung Weg/Weg + 
13 Weg/Rinne + 
14 Weg/Bach + 
15 Bach/Bach + 
16 Bestandesrand/Weg + 
17 PFZ Höhe/Rinne + 

! 
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5.10.3.1 Fixpunktlage (Code) 

Lage des Fixpunktes bei grösseren Objekten (z.B. Aussage dazu, welche Hausecke bei 
einem Gebäude als Fixpunkt verwendet wird). 
 
Codebedeutung 
0 = Keine Angabe 5 = Süd 
1 = Nord  6 = Südwest 
2 = Nordost  7 = West 
3 = Ost   4 = Südost 

8 = Nordwest 
 

 
Abbildung 46: Lagebezeichnung der Fixpunkte 

 
Wenn in der Nähe der Probefläche sehr dichter Wald ist und kein geeigneter Fixpunkt 

gefunden wird, so kann ein Fixpunkt aus der Landeskarte 1:25'000 genommen werden. 
 

         
 
Abbildung 47: Wahl des Fixpunktes aus der Landeskarte in dichten Beständen 
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5.11  Interpretationsdiagramm 
 

  

 
Abbildung 48: Entscheidungsschema für den Wald-/Nichtwald-Entscheid 
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6 Interpretationsanleitung 

6.1 Schritt 1: SocetSet starten 
 
Über Start / Programs wird Socet Set Version 5.0 gestartet.  
 

 
 
Mit File / Load Projekt wird das Projekt LB_LFI3 geladen.  
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6.2 Schritt 2: LFI3 � GUI öffnen 
 

Das Erfassungsmodul LFI3_Userinterface wird über Start/LFI3 Userinterface aufge-
rufen. Im Hauptmenü wird der/die InterpretIn aufgefordert, eine Probefläche 
auszuwählen. Im Folgenden wird der Begriff �Probefläche� als Synonym für �Interpreta-
tionsfläche� verwendet. Es stehen drei Methoden zur Auswahl: 
 

 
 
 

!Probeflächen-Nummer wählen  
Nur während der Schulung kann der/die InterpretIn eine Probefläche (Probeflächen-

Nummer wählen) selber wählen. Jede Probefläche hat eine eindeutige Probeflächen-
Nummer (Clusternummer ClNr).   
 

Nach der Eingabe der Probeflächen-
Nummer werden die verfügbaren Inventu-
ren für die gewählte Probeflächen 
angezeigt. Für die Schulung wurden 15 
gleiche Pilotinventuren angelegt (Inven-
turnummer InvNr 375-389).  
 

Für die LFI3-Interpretation existieren 
eine Hauptinventur (InvNr. 310) und zwei 
bzw. sieben Wiederholungsinventuren 
(InvNr. 325,326,350-354). 
 

Im dritten Fenster sind jene Inventuren aufgeführt, in denen die entsprechende Probe-
fläche bereits durch eine andere Interpretin oder einen anderen Interpreten interpretiert 
wurde.  

Mit Cancel geht das Erfassungsprogramm einen Schritt zurück, ohne das eingegebene 
Daten gespeichert werden.  
 
 

" 
! 

# 



Ginzler, C. et al., 2005      67 

 
 

" Nächste Probefläche 
Während der regulären Interpretation wird der Interpretin oder dem Interpreten mit 

�Nächste Probefläche� aus dem Probeflächen-Pool bzw. der Stichprobe eine zufällige 
Probefläche zugeteilt. Die Stichprobe besteht aus einer Hauptinventur und zwei Wieder-
holungsinventuren. 
 

# Abgebrochene Probeflächen  
Der/die InterpretIn hat die Mög-

lichkeit, eine Probefläche während 
der Interpretation abzubrechen, 
wobei alle interpretierten Daten 
verloren gehen. Der Abbruch einer 
Interpretation muss im betreffenden 
Textfeld (Abbruchgrund) begrün-
det werden. Diese  abgebrochene 
Probefläche muss durch dieselbe 
Person zu einem späteren Zeitpunkt 
erneut interpretiert werden, da sie 
nicht mehr in den Probeflächen-
Pool zurückkehrt. Sie kann über 
den Button �Abgebrochene Probe-
flächen� wieder aufgerufen 

werden. Mit Cancel geht das Erfassungsprogramm einen Schritt zurück, ohne das einge-
gebene Daten gespeichert werden.  
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6.3 Schritt 3: Waldbegrenzungslinie bestimmen  
Im Menüblock Probefläche interpretieren wird ausgewählt, ob eine Probefläche 

nicht zu interpretieren ist, ob eine WBL zu ziehen ist, oder ob die Probefläche abgebro-
chen werden soll. Die theoretischen Informationen zur Waldbegrenzungslinie befinden 
sich in Kap. 5.3 Waldbegrenzungslinie (WBL), S.21ff. 
 

 
 
        PF nicht interpretierbar 

Eine Probefläche ist dann nicht interpretierbar, wenn durch Wolken, Schatten oder ex-
treme Lage im Stereomodell (Modellrand mit grossen Höhenunterschieden) nicht 
stereoskopisch gemessen werden kann. 
 
        WBL bestimmen  

In Kapitel 5.3 Waldbegrenzungslinie (WBL) werden die theoretischen Fakten zum 
Vorgehen bei einer WBL-Messung erklärt. Die Anleitung zum Vorgehen während der 
Interpretation wird gleich anschliessend weiter unten erklärt.  
 
        Keine WBL bestimmen  

Muss keine WBL bestimmt werden, so wird direkt mit der Rasterpunktmessung fort-
gefahren. Das Vorgehen bei der Rasterpunktmessung wird in Kap. 6.4 �Schritt 4: 
Rasterpunkte messen� (S. 73) erklärt. Die theoretischen Informationen finden sich in 
Kap.5.4 Punktinterpretation (Rasterpunkte messen). 
 
        PF abbrechen 

Mit PF abbrechen kann eine Probefläche während der Interpretation abgebrochen 
werden.  
 
        Übersicht ein/aus 

Ein Landeskartenausschnitt 1:25'000 wird ein- oder ausgeblendet. 
 
        Stereomodell wechseln 

Das Stereomodell links/rechts/oben/unten kann ausgewählt werden. 

  

"

" 
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# Wird eine WBL gezogen, so wird die Kronenhöhe kontinuierlich angezeigt. Sie 
wird  automatisch berechnet aus der  Differenz zwischen Messmarkenhöhe und dem Ge-
ländemodell. Das Geländemodell bildet die Topografie der Erdoberfläche ohne Bewuchs 
und Bebauung ab. Die Messmarke wird standardmässig 25m über der Geländeoberfläche 
positioniert. 
 
Achtung! 

Im digitalen Geländemodell DHM25 kann es zu fehlerhaften Abweichungen von bis 
zu 10m kommen. Die Information �Kronenhöhe� muss deshalb im Zweifelsfall immer 
überprüft werden. Dazu wird die Messmarke auf den Boden aufgesetzt (was im DHM25 
der Höhe 0m entspricht), um so einen allfälligen Fehler des DHM25 abschätzen zu kön-
nen.  

Im digitalen Geländemodell DTM-AV ist nur noch mit fehlerhaften Abweichungen 
bis max. 1.5m zu rechnen. Nähere Angaben dazu, bei welchem Zeitpunkt die einzelnen 
digitalen Geländemodelle zur Verfügung stehen, finden sich in Kap.4.1.2 Auswahl der 
Probeflächen, S. 17f. 

Zur Unterscheidung der Geländemodelle, werden die Kronenhöhen-Angaben des 
DHM25 in roten Zahlen und die Höhenangaben des DTM-AV in grünen Zahlen ange-
geben. 
 

! 
"

#

!Im Menüblock WBL messen
stehen Funktionen zum Digitalisieren 
einer WBL zur Verfügung. Mit WBL-
Punkt messen wird der Stützpunkt oder 
Knoten einer Linie erfasst. Mit Mes-
sung wiederholen wird die Messung 
des letzten Punkts nochmals durchge-
führt. Mit WBL verwerfen wird die 
zuletzt gezogene WBL vollständig ge-
löscht. 
 

" Befinden sich auf der Probeflä-
che mehrere Waldbegrenzungs-linien, 
so können mit Neue WBL beginnen bis 
zu maximal drei WBLs gezogen wer-
den. 
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Eine WBL darf innerhalb der Probefläche begonnen und beendet werden, falls sie eine 
mehrzeilige Waldfläche umschliesst, welche sich vollständig auf der Probefläche befin-
det, deren Grenzen aber nie an die Ränder der Probefläche stossen.  
Einzeilige Waldpartien werden nicht mehr als Wald definiert und unter Kap.6.5 Schritt 5: 
Gehölze ausserhalb des Waldareals, S. 76 erfasst. 
 
 
 

$ 

Im Stereobild werden die Umran-
dung der Probefläche (rot) und die 
Messmarke (gelbe Marke) sowie das 
Probeflächenzentrum (gelb) einge-
blendet.  
 
 
 
 
 
 

$ Zum Digitalisieren einer WBL 
wird ein erster Stützpunkt ausserhalb 
der Probefläche gewählt. Im Stereo-
bild wird um die Messmarke herum 
ein Hilfskreis mit Radius 25m einge-
blendet. Anschliessend werden 
weitere Stützpunkte digitalisiert. Zwei 
Stützpunkte dürfen maximal 25m 
voneinander entfernt liegen. Der letzte 
Stützpunkt muss ebenfalls ausserhalb 
der Probefläche liegen, d.h. eine WBL 
muss sowohl ausserhalb der Umran-
dung begonnen wie auch 
abgeschlossen werden.  
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Befindet sich das PFZ ausserhalb der WBL und misst die Erfassungssoftware einen Ab-
stand von ≤ 25m, so erscheint ein neues Erfassungsfenster, mit dem der Interpret oder die 
Interpretin zusätzlich eine Waldbreite digitalisieren muss. Wie in Kap.5.3.7 erklärt, ist in 
diesem Fall die Waldbreite die kürzeste Distanz, welche von WBL zu WBL verläuft und 
deren Verlängerung durch das PFZ verläuft.  
 

Mit Cancel geht das Erfassungsprogramm einen Schritt zurück, ohne das eingegebene 
Daten gespeichert werden.  
 
 

&

%

%Sind alle Waldbegrenzungs-
linien gezogen, wird im Menüblock 
Zuordnung PFZ bestimmt, ob das 
Probeflächenzentrum innerhalb der 
WBL, d.h. im bestockten Bereich 
liegt oder ausserhalb. Mit Umran-
dung Ein/Aus kann die rote 
Umrandung der Probefläche ein-
oder ausgeblendet werden. 
 

& Mit der Funktion PFZ Ein wird 
die Messmarke auf Erdoberflächen-
Höhe ins Probe-flächenzentrum 
gesetzt. Mit Hilfe der Topomaus 
wird die Messmarke auf die Höhe 
der WBL angehoben. Befindet sich 
die Messmarke nun innerhalb der 
WBL, wird PFZ innerhalb Wald
gewählt, befindet sich die Messmar-
ke ausserhalb der WBL so wird 
PFZ ausserhalb Wald gewählt. 
Anschliessend berechnet die Erfas-
sungssoftware automatisch die 
Waldbreite bzw. den Waldabstand 
(vgl. Kap.5.3.7, S. 29). 
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Abbildung 49: Belegung der Topomouse im Dialog WBL 
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6.4 Schritt 4: Rasterpunkte messen 
 

Der Dialog Rasterpunkte messen führt die Interpretin oder den Interpreten zu 25 Ras-
terpunkten, bei denen Typ (z.B. Nadelbaum, Laubbaum, Bauobjekt, Kraut- und 
Grasvegetation) und Höhe der Bodenbedeckung über Erdoberfläche zu bestimmen sind. 
Die theoretischen Informationen zum Messen von Rasterpunkten finden sich in Kap. 5.4 
Punktinterpretation (Rasterpunkte messen), S. 31.  
 

Im Menüblock Infos werden die Stichprobennummer (Stichprobe Nr), die Landesko-
ordinaten des Rasterpunktes (Easting, Northing), die Rasterpunktnummer (Rasterpunkt), 
die Höhe über Meer (Elevation) und die aktuelle Objekthöhe angezeigt.  
 

          Wie bei der WBL-Digitalisierung wird auch bei der Rasterpunkt-Messung die 
Kronenhöhe kontinuierlich angezeigt und entspricht der Höhe der Messmarke. Auch hier 
wird die  Messmarke standardmässig 25m über der Geländeoberfläche positioniert. Die  
Interpretin oder der Interpret setzen diese Messmarke mit Hilfe der Topomaus im Stereo-
bild auf die Bewuchs- oder Bebauungsoberfläche auf. Wie bereits in Kap. 6.3 Schritt 3: 
Waldbegrenzungslinie bestimmen / nicht bestimmen, S.68 erwähnt, darf die Kronenhöhe 
nicht als absolut angesehen werden, da das Geländemodell im Einzelfall einen Fehler von 
bis zu ±10m aufweisen kann. 
 

 
 
       Ist die Messmarke auf der Oberfläche positioniert, so wird eine der folgenden  Bo-
denbedeckungsklassen im Menü Attribut ausgewählt:  

  
Bodenbedeckungsklasse (Attribut) Darstellung im Stereobild 
Laubbaum  
Nadelbaum  
Lärche  
Strauch  
Kraut- und Grasvegetation  
Felsen  
Sand, Gestein, Offenerde  
Befestigte Fläche  
Bauobjekt  
Gewässer   
Gletscher, Firn   

   
Jedem Rasterpunkt muss zwingend eine Bodenbedeckungsklasse zugeordnet werden. 

Die genaue Definition der einzelnen Bodenbedeckungsklassen, sowie die Schilderung der 
Ausnahmen und der Spezialfälle befinden sich in Kap.5.4.3 Bodenbedeckung, S. 32.   
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# Bei freien Flächen können mit Snap to Ground this bzw. Snap to Ground all ein 
bzw. alle Rasterpunkte auf die Oberfläche des Geländemodells abgesenkt werden. 
 
        Können bei einem Rasterpunkt die Bodenbedeckung und die Höhe sicher bestimmt 
werden, so wird der Rasterpunkt mit Rasterpt messen �sicher� abgespeichert. Liegt der 
Rasterpunkt jedoch im Schatten oder hinter einem verkippten Objekt und die Bodenbede-
ckung kann nur vermutet werden, so wird der Rasterpunkt mit Rasterpt messen 
�unsicher� abgespeichert.  
 
          Jeder Rasterpunkt kann im Menüblock Messung wiederholen mittels Eingabe der 
Rasternummer jederzeit wiederholt werden. Die Messmarke fährt auf die zuletzt gemes-
sene Höhe. 
 
         Die Darstellung der Rasterpunkte kann jederzeit mit Grafik Ein/Aus ein- bzw. aus-
geschaltet werden.  
 
         Nach Beendigung der Rasterpunktmessung wird mit Stichprobe speichern fortge-
fahren.  
 
        Mit Back kann in den Dialog WBL messen zurückgekehrt werden. Die Daten zu 
den bereits gemessenen Rasterpunkten bleiben erhalten. 
 
        Mit Cancel geht das Erfassungsprogramm einen Schritt zurück, ohne das eingegebe-
ne Daten gespeichert werden.  
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Abbildung 50: Belegung der Topomouse im Dialog Rasterpunkte 
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6.5 Schritt 5: Gehölze ausserhalb des Waldareals  
Wurde mindestens eine Waldbegrenzungslinie gezogen und/oder ist der Deckungsgrad 

für einen positiven Waldentscheid zu niedrig, erscheint der Dialog �Gehölze�. Die 
theoretischen Informationen zur Erfassung von Gehölzen ausserhalb des Waldareals 
finden sich in Kap. 5.5 Erfassung Gehölze ausserhalb des Waldareals, S.40. Sind auf der 
Interpretationsfläche keine Gehölze vorhanden, so kann der Dialog mit OK sogleich 
abgeschlossen werden. Der Dialog Gehölze enthält die bereits erklärten Funktionen 
Objekthöhe, Rahmen Ein/Aus, Übersicht Ein/Aus, Rasterpunkte Ein/Aus, WBL 
Ein/Aus, Back und Cancel.  
 

 
 
       Im Menüblock Lineare Gehölze wird über das Pulldown Gehölzart zuweisen eine 
der folgenden Gehölzarten zugewiesen: 

� Hecken/landwirtschaftliche Gebüsche 
� Hecken/landwirtschaftliche Gehölze 
� Bach-/Ufergebüsche 
� Bach-/Ufergehölze   
� Hochlagengebüsche  
� Hochlagenrotten  
� Parkgehölze  
� Reben/Obstbaumniederstamm  
� Parkgebüsche  
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Die genaue Definition der einzelnen Gehölzarten, sowie die Schilderung der Ausnah-

men und der Spezialfälle befinden sich in Kap. 5.5.2  Lineare Gehölze, S. 40.   
Zur Erfassung eines linearen Gehölzes wird seine längste Distanz an der Oberfläche 

als Mittelachse sowie die mittlere Breite digitalisiert. Stützpunkte dieser  Mittelachsen 
sind markante Oberflächenänderungen. Bei steilansteigenden Gehölzen liegen Start- und 
Endpunkt auf dem ersten bzw. letzten Stützpunkt. Bei flachansteigenden Gehölzen liegen 
Start- und Endpunkt am Schnittpunkt zwischen Boden und Hecke (siehe Abbildung 24).  
 
 
       Die Messmarke wird auf den Startpunkt aufgesetzt, worauf dieser mit Gehölz-Punkt 
messen registriert wird. Anschliessend wird die Messmarke auf den Mittelpunkt des 
nächsten Gehölzes aufgesetzt, bei dem eine Höhen- bzw. Richtungsänderung stattfindet 
und der Stützpunkt registriert. Fortlaufend wird die Mittelachse mit Gehölz-Punkt mes-
sen digitalisiert. 
 
        Mit Messung verwerfen kann die zuletzt gemachte Registrierung gelöscht werden.  
 
        Ist die Mittelachse zu Ende digitalisiert, wird mit Breite messen der Anfangs- und 
der Endpunkt der mittleren Breite bestimmt. Kann bei einem linearen Gehölz mit sehr 
unterschiedlichen Breiten keine �mittlere� Breite bestimmt werden, so werden Gehölzab-
schnitte mit einheitlicher Breite gebildet und einzeln erfasst.  
 

 
 
        Mit Gehölz verwerfen kann die gesamte Messung eines linearen Gehölzes gelöscht 
werden. 
 
        Mit Gehölz speichern wird das lineare Objekt gespeichert. Jetzt kann ein neues line-
ares Objekt digitalisiert oder mit dem Messen von Einzelbäumen fortgefahren werden. 
 
Im Menüblock Einzelbäume werden einzelne Gehölze bzw. Gebüsche erfasst.  
 
        Im Pulldown Baumart zuweisen wird dem Einzelgehölz eines der folgenden Attri-
bute zugewiesen:  

� Waldbäume      
� Parkbäume  
� Obstbaum (Hochstamm)  
� Alleebaum      
� Einzelgebüsch     
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Die genaue Definition der Einzelgehölze, sowie die Schilderung der Ausnahmen und 
der Spezialfälle befinden sich in Kap. 5.5.4 Einzelgehölze, S. 42. 
 
        Anschliessend wird die Messmarke auf den Oberflächenmittelpunkt des Einzelob-
jektes aufgesetzt und mit Einzelbaum messen registriert.  
 
 

 
 
 
         Mit Messung verwerfen kann die zuletzt gemachte Registrierung gelöscht werden. 
 
        Auf Grund der gemessenen Daten bei Rasterpunkten und  WBL und Rasterpunkte 
macht das Programm einen Vorschlag für den Wald-Entscheid: Nichtwald oder Wald. 
Diese Information ist im Dialogblock Gehölze insofern wichtig, da  

� bei Waldentscheid nur Gehölze ausserhalb der WBL erfasst werden,  
� hingegen bei Nichtwald-Entscheid alle Gehölze, auch Wald innerhalb einer WBL 

(als Waldecke oder Waldbäume) erfasst werden müssen. 
 

Mit OK wird der Dialog geschlossen und die Messung der Gehölze ausserhalb des 
Waldareals beendet. 

)
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Abbildung 51: Belegung der Topomouse im Dialog Gehölze 
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6.6 Schritt 6: Wald-/Nichtwald-Entscheid 
 

 
 
      Im letzten Dialogfenster Stichprobe speichern � Attribute zuordnen macht das 
Erfassungsprogramm anhand der interpretierten Rasterpunkte und der allenfalls vorhan-
denen Waldbegrenzungslinien einen Vorschlag für den Wald-/Nichtwald-Entscheid 
(Wald-Entscheid). Über das Pulldown kann dieser Vorschlag verworfen und in eine der 
folgenden Varianten umgeändert werden:  

� Nichtwald 
� Normalwald 
� Gebüschwald 

Die Grundlagen sowie das Vorgehen zum Treffen eines Wald-/Nichtwald-Entscheids 
werden in Kapitel 5.9 Wald-/Nichtwald-Entscheid, S. 57 beschrieben. 
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Eine Verwerfung des Wald-/Nichtwald-Entscheids muss begründet werden. Dazu ste-

hen im  Pulldown Entscheid Verwerfgrund folgende Angaben zur Verfügung:   
 
Von Normalwald zu Nichtwald 

� PFZ liegt auf Strasse (>6m) 
� PFZ liegt im Bachbett (>6m) 
� PFZ liegt auf Skiliftanlage 
� PFZ liegt in Gartenanlage 
� PFZ liegt in Baumschule 
� PFZ liegt in Park 
� PFZ liegt in Allee 
� Einzeilige Gehölzgruppe 
� DHM falsch 

 

 
Von Nichtwald zu Normalwald 

� Schlagfläche 
� Aufforstung 
� Verjüngung 
� Brandfläche 
� Sturmfläche 
� DHM falsch 

 
 

 
 

Wird der Vorschlag von Normalwald zu Nichtwald abgeändert, können hier nochmals Ge-
hölze ausserhalb des Waldareals erfasst werden. 
 
 
       Ergibt sich der Entscheid Normalwald, so wird über das Pulldown eine der folgenden  
Entwicklungsstufen gutachterlich zugewiesen: 

� Jungwuchs/Dickung 
� Stangenholz 
� Baumholz I 
� Baumholz II 
� gemischt ≥ 3 unterschiedliche Entwicklungsstufen 

Die Definitionen der Entwicklungsstufen befinden sich in Kap.5.7.1 Entwicklungsstufe, S.44.   
 

Anschliessend wird ebenfalls gutachterlich einer der folgenden Schlussgrade bestimmt:  
� Schlussgrad gedrängt 
� Schlussgrad normal 
� Schlussgrad locker 
� Schlussgrad räumig 
� Schlussgrad aufgelöst 
� Schlussgrad gruppiert/gedrängt 
� Schlussgrad gruppiert/normal 
� Schlussgrad Stufenschluss 
� Schlussgrad gruppiert mit Lamellenstruktur 

Die Definitionen der Schlussgrade befinden sich in Kap. 5.7.2 Schlussgrad, S. 49.   
 

Das Programm errechnet die prozentuale Steigung der Probefläche und der weiteren Um-
gebung. Basierend auf den Informtionen der Steigung und des Stereomodells wird 
gutachterlich einer der folgenden Relieftypen zugewiesen: 

� Ebene (<10% Neigung) 
� Kuppe (Kuppe/Oberhang/Rippe) 
� Mittelhang (10-70% Neigung) 
� Hangfuss (Hangfuss, Mulde, Graben) 
� Steilhang (>70% Neigung) 
� nicht bestimmbar 

In Kap. 5.7.3 Relief (Code) werden die einzelnen Relieftypen dargestelt und erklärt. 
 
 

" 
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        Im Pulldown Interpretationsbedingungen wählt die interpretierende Person ihren  sub-
jektiven Eindruck der Interpretationsbedingungen. Im Pulldown sind die folgenden 
Möglichkeiten enthalten: 

� gut  
� mittel 
� schlecht 

 
Im Menükästchen Operateur erscheint der Name der Interpretin oder des Interpreten, wel-

che/r sich eingeloggt hat. Im Pulldwon sind die Namen aller interpretierenden Personen 
enthalten. 
 
 

        Ergibt der Wald-Entscheid unter ! Gebüschwald, so wird die Gebüschart erfasst. Der 
Pulldown enthält die folgenden Arten: 

� Alpenerlen (Alnus viridis) 
� Legföhren (Pinus mugo prostrata) 
� nicht identifizierbare Sträucher 

 
Auch der Gebüschwaldtyp wird bestimmt, wobei im Pulldown die folgenden Möglichkei-

ten enthalten sind: 
� reiner Gebüschwald 
� Gebüschwald mit Waldbäumen  

 
Kap. 5.9.3 Gebüschwald, S. 61 enthält Informationen und Definitionen zu Gebüschwald und 
Gebüschwaldtyp. 
  
        Im Pulldown Waldrand muss die Art des Waldrandes eingegeben werden. Das Pulldown 
enthält die folgenden Möglichkeiten: 

� kein Waldrand 
� normaler Waldrand 
� innerer Waldrand 

Die Erklärungen zu den einzelnen Waldrandtypen befinden sich in Kap.5.8, S.55. 
 
 
      Unter Terrestrisch abklären kann das Kästchen Check_terrestrisch_abklaeren aktiviert 
werden. Es muss ein Abklärungsgrund angegeben werden, wobei im Pulldwon nur ein Grund 
vorhanden ist: 

� Schatten/Wolken im Luftbild. 
 
 
      Das Erfassungsprogramm errechnet die Informationen Waldbreite, Waldabstand und 
Deckungsgrad und gibt als Information die Bildnummern der Luftbilder im LFI2 an. 
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6.7 Schritt 7: Fixpunkte messen 
Bei terrestrisch noch nicht begangenen Normalwald- und Gebüschwaldproben, sowie für 

im LFI3 neu hinzugekommene Normalwald- und Gebüschwaldproben werden für die Auf-
nahme im Feld drei Fixpunkte im Luftbildmodell bestimmt. Die Fixpunkte dienen als 
Ausgangspunkt für die Einmessung des Probeflächenzentrums. 
 

 
 
 
         Die Lage bezeichnet die genaue Postition des Fixpunktes bei grösseren Objekten (z.B. 
Aussage dazu, welche Hausecke bei einem Gebäude als Fixpunkt verwendet wird). Im Pull-
down sind die folgenden Lagen aufgeführt: 

� Keine Angabe 
� Nord 
� Nordost 
� Ost 
� Südost 
� Süd 
� Südwest 
� West 
� Nordwest 

 
         Der Pulldown Fixpunkte enthält die folgenden Angaben: 

� Gebäude 
� Fels/Stein 
� Brücke 
� Wegkurve 
� Stützwerk 
� Lawinenverbauung 
� Baum Ndh 
� Baum Lbh 
� Brunnen 

� Schacht 
� Mast 
� Kreuzung Weg/Weg 
� Weg/Rinne 
� Weg/Bach 
� Bach/Bach 
� Bestandesrand/Weg 
� PFZ Höhe/Rinne 
� Schnittpunkte von Strassenachsen 

 
Kap.5.10 Fixpunktbestimmung, S. 62 erklärt das Vorgehen bei der Fixpunktbestimmung. 

Mit Fixpunkt messen wird ein Fixpunkt gespeichert, mit Messung wiederholen können eine 
oder mehrere Messungen wiederholt werden. 
 
 
        Ein Kartenausschnitt, in dem die Probefläche abgebildet ist, kann mit Übersicht ein/aus 
ein- bzw. ausgeblendet werden. Mit Back kann in den Menüblock �Rasterpunkte erfassen� 
zurückgekehrt werden. Alle erfassten Daten bleiben erhalten. Mit Attribute speichern werden 

! 

! 

" 

" 

# 

# 



Interpretationsanleitung 84

die Interpretationsergebnisse in der Datenbank abgelegt und die Interpretationfläche abge-
schlossen. Mit Cancel geht das Erfassungsprogramm einen Schritt zurück, ohne das 
eingegebene Daten gespeichert werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Abbildung 52: Belegung der Topomouse im Dialog Fixpunkte 
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